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Bekanntmachung

Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit –
hier:  Öffentliche Auslegung im vereinfachten Verfahren  

gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
vom 19. Februar 2016 mit 21. März 2016

Stadtbezirk 13 Bogenhausen

Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 3n
Englschalkinger Straße, Teutonen-, Odin- und Cosimastraße
– Erweiterungsbau Klinikum Bogenhausen –

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung liegt beim 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28 b 
(Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungsraum – 
barrie refreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, auf Blu-
menstraße 28 a –), vom 19. Februar 2016 mit 21. März 2016, 
Montag mit Freitag von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr, öffentlich aus. 

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben wer-
den. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) zur Einleitung einer Normenkon-
trolle, der einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, unzuläs-
sig ist, wenn die den Antrag stellende Person nur 
Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentli-
chen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können. 

Von einer Umweltprüfung (UP) wird im Rahmen des vorliegen-
den Bebauungsplanverfahrens abgesehen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung ist auch im 
Internet unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung zu 
finden.

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellungnahme 
wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, den 
Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem 
Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

München, 27. Januar 2016 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Schlierseestr. 20 – 22   

(Gemarkung: Sektion VIII Fl.Nr.: 15821/0)

Schulbauoffensive

Erweiterung des Asam-Gymnasiums  

zu einem 7-zügigen Gymnasium 

mit Qualifikations-Stufe, Aula, Mensa, 3-fach-Sporthalle  

und Tiefgarage (48 Stpl.)

– VORBESCHEID – 

Aktenzeichen: 602-1.7-2015-22502-33

Öffentliche Bekanntmachung

des Vorbescheides gemäß Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 2 

Satz 4 BayBO 83

Tumblingerstr. 27  (Gemarkung: Sektion VI Fl.Nr.: 10221/0)

Neubau des Münchner Volkstheaters mit Werkstätten +  

Gastronomiebetrieb mit Freischankfläche – VORBESCHEID  

(Tumblingerstr. 27 / Zenettistr. 21)

Aktenzeichen: 602-1.7-2015-17032-21

Öffentliche Bekanntmachung

der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 84

Bekanntmachung

Vollzug der Wassergesetze und des  

Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG);

Planfeststellungsbeschluss für den Bau eines Seitenarms  

der Würm und Endausbau der Grünanlage nach dem  

Rückbau des Allacher Sommerbades im 23. Stadtbezirk  

Allach – Untermenzing (Realisierung des 2. Bauabschnitts) 85

Verlust von Dienstausweisen 86

Bekanntmachung

Auflösung des Vereins „Arche Nova  

Montessori-Gemeinschafts-Schule für Alle e.V.“ 86

Hinweis: 

Das Jahresinhaltsverzeichnis 2015 liegt diesem Amtsblatt bei.

Nichtamtlicher Teil

Buchbesprechungen 87 
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Bekanntmachungen

Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit –
hier:  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2  

des Baugesetzbuches (BauGB)
         vom 19. Februar 2016 mit 21. März 2016

Stadtbezirk 13 Bogenhausen

Änderung des Flächennutzungsplanes
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich II/13
Am Hierlbach (beiderseits)
– reines Wohngebiet, ökologische Vorrangfläche, allgemeine 
Grünfläche –

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes mit Begründung liegt 
beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 
28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungsraum – 
barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, auf Blu-
menstraße 28 a –), vom 19. Februar 2016 mit 21. März 2016, 
Montag mit Freitag von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr, öffentlich aus.

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben wer-
den. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungs plan un-
berücksichtigt bleiben. 

Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen liegen mit aus. 

Es sind neben dem Umweltbericht folgende Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar: Informationen zu den Schutz-
gütern Mensch/Bevölkerung (insbesondere schalltechnische 
Untersuchung), Pflanzen und Tiere (insbesondere Erhebung 
und Bewertung des Baumbestandes, naturschutzfachliche An-
gaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung), Wasser 
(insbesondere Bericht zur Grundwasseraufstauberechnung).

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes mit Begründung und 
die wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen sind auch 
im Internet unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung zu 
finden.  

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellungnahme 
wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, den Sonder-

briefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem Auskunfts-
schalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit –
hier:  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2  

des Baugesetzbuches (BauGB)  
vom 19. Februar 2016 mit 21. März 2016

Stadtbezirk 13 Bogenhausen

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1886
Am Hierlbach (beiderseits)
– reine Wohngebiete, Straßenverkehrsfläche, private Grünflä-
che, Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft –

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung liegt beim 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28 b 
(Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungsraum – barri-
erefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, auf Blumen-
straße 28 a –), vom 19. Februar 2016 mit 21. März 2016, 
Montag mit Freitag von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr, öffentlich aus.

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben wer-
den. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) zur Einleitung einer Normenkon-
trolle, der einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, unzuläs-
sig ist, wenn die den Antrag stellende Person nur 
Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentli-
chen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können. 

Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen liegen mit aus. 

Es sind neben dem Umweltbericht folgende Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar: Informationen zu den Schutz-
gütern Mensch/Bevölkerung (insbesondere schalltechnische 
Untersuchung), Pflanzen und Tiere (insbesondere Erhebung 
und Bewertung des Baumbestandes, naturschutzfachliche An-
gaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung), Wasser 
(insbesondere Bericht zur Grundwasseraufstauberechnung).

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und die 
wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen sind auch im 
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Internet unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung zu 
finden.

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellungnahme 
wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, den 
Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem 
Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

28. Januar 2016 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Allgemeinverfügung

der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
über Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laub-
holzbockkäfers (Anoplophora glabripennis MOTSCHULSKY)

vom 08.01.2016, Az. IPS 4d-7322.460

Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG);
Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers (Anoplophora glabripennis MOTSCHULSKY) 
betreffend die Gebiete der Stadt München und der Gemein-
den Hohenbrunn, Neubiberg, Ottobrunn, Putzbrunn, Unter-
haching

Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) erlässt 
folgende

Allgemeinverfügung:

1. Begriffsbestimmungen

Für diese Allgemeinverfügung gelten folgende Begriffsbestim-
mungen bzw. Abkürzungen:

a)  ALB: Asiatischer Laubholzbockkäfer (lateinische Bezeich-
nung: Anoplophora glabripennis (MOTSCHULSKY))

b)  EU-Durchführungsbeschluss: Durchführungsbeschluss (EU) 
2015/893 der Kommission vom 9. Juni 2015 über Maßnah-
men zum Schutz der Union gegen die Einschleppung und 
Ausbreitung von Anoplophora glabripennis (MOTSCHULSKY), 
veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union (ABI.)  
L 146 vom 11.6.2015, S. 16 – 28

c)  Spezifizierte Pflanzen: folgende Pflanzen im Sinne des Art. 1 
Buchstabe a) des EU-Durchführungsbeschlusses mit einem 
Stammdurchmesser, an seiner stärksten Stelle, von 1 cm 
oder mehr:

Lateinische 
Gattungsbezeichnung:

Deutsche 
Gattungsbezeichnung:

Acerspp. Ahorn
Aesculus spp. Rosskastanie
Alnus spp. Erle
Betula spp. Birke
Carpinus spp. Hainbuche
Cercidiphyllum spp. Kuchen- oder Katsurabaum
Corylus spp. Hasel(nuss)

Fagus spp. Buche
Fraxinus spp. Esche
Koelreuteria spp. Blasenesche
Platanus spp. Platane
Populus spp. Pappel
Salix spp. Weide
Tilia spp. Linde
Ulmus spp. Ulme

spp. : alle Arten der Gattung

d)  Spezifiziertes Holz: 
ganz oder teilweise aus den spezifizierten Pflanzen gewon-
nenes Holz im Sinne des Art. 1 Buchstabe b) des EU-Durch-
führungsbeschlusses in Form von:

–  Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder 
vierseitig grob zugerichtet,

–  einschließlich solchem, das mit Farbe, Beize, Kreosot oder 
anderen Konservierungsstoffen behandelt wurde.

–  Sägeholz oder anders bearbeitetes Holz mit einer Dicke von 
mehr als 6 mm.

– Vorgefertigten Gebäuden
– Bahnschwellen
– Holzpfählen
– Plättchen oder Schnitzeln
–  Brennholz (Rundlinge, Scheite, Zweige, Reisigbündel oder 

andere)
– nicht verpresste Holzabfälle und anderer Holzausschuss

e)  Spezifiziertes Holzverpackungsmaterial: 
ganz oder teilweise aus den spezifizierten Pflanzen gewon-
nenes Holzverpackungsmaterial

 
f)  Wirtspflanzen: folgende Pflanzen gemäß Anhang des EU-

Durchführungsbeschlusses:

Lateinische 
Gattungsbezeichnung:

Deutsche 
Gattungsbezeichnung:

Acer spp. Ahorn
Aesculus spp. Rosskastanie
Albizia spp. Schirm- oder Seidenakazie
Alnus spp. Erle
Betula spp. Birke
Buddleja spp. Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch
Carpinus spp. Hainbuche
Celtis spp. Zürgelbaum
Cercidiphyllum spp. Kuchen- oder Katsurabaum
Corylus spp. Hasel(nuss)
Elaeagnus spp. Ölweide
Fagus spp. Buche
Fraxinus spp. Esche
Hibiscus spp. Hibiskus
Koelreuteria spp. Blasenesche

Malus spp. Apfelbaum

Melia spp Zedrachbaum

Morus spp. Maulbeerbaum

Platanus spp. Platane

Populus spp. Pappel

Prunus spp. Prunus-Arten: z. B. Kirsche, Pflaume
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Pyrus spp. Birnbaum

Quercus rubra Amerikanische Roteiche

Robinia spp. Robinie

Salix spp. Weide

Sophora spp. Schnurbaum, Perlschnurbaum

Sorbus spp. Sorbus-Arten: z. B. Vogelbeere, Mehl-
beere

Tilia spp. Linde

Ulmus spp. Ulme

spp. : alle Arien der Gattung

g)  ISPM 15: International Standard for Phytosanitary Measures 
No. 15 (Internationaler Standard für phytosanitäre Maßnah-
men Nr. 15 der Food and Agriculture Organization of United 
Nations (FAO))

h)  Pflanzenpass: Pflanzenpass gemäß § 13c Abs. 1 Satz 1 der 
Pflanzenbeschauverordnung i. V. m. der Richtlinie 92/105/
EWG der Kommission vom 3. Dezember 1992.

2. Abgegrenztes Gebiet (Quarantänezone)

Nachfolgend wird ein sogenanntes abgegrenztes Gebiet (Qua-
rantänezone) eingerichtet, das aus einer Befallszone und einer 
Pufferzone besteht:

a)  Befallszone 
Die Befallszone ist die Gesamtheit der Kreisflächen mit ei-
nem Radius von jeweils 100 Metern, um die nachfolgenden 
Koordinatenpunkte nach Gauß-Krüger’schem Koordinaten-
system:

Rechtswert 4475765,408 und Hochwert 5326251,705
Rechtswert 4475681,778 und Hochwert 5326181,064
Rechtswert 4475471,575 und Hochwert 5326312,289
Rechtswert 4475656,088 und Hochwert 5326335,135
Rechtswert 4475534,430 und Hochwert 5326352,165
Rechtswert 4475564,356 und Hochwert 5326339,879
Rechtswert 4475633,790 und Hochwert 5326136,082
Rechtswert 4475504,067 und Hochwert 5326265,825
Rechtswert 4475501,778 und Hochwert 5326183,731
Rechtswert 4475500,984 und Hochwert 5326189,817
Rechtswert 4475240,641 und Hochwert 5326446,760
Rechtswert 4475611,100 und Hochwert 5326336,300
Rechtswert 4475511,513 und Hochwert 5326088,010
Rechtswert 4475820,868 und Hochwert 5326306,132
Rechtswert 4475361,683 und Hochwert 5326372,894
Rechtswert 4475499,560 und Hochwert 5326349,418
Rechtswert 4475202,056 und Hochwert 5326368,718
Rechtswert 4475789,323 und Hochwert 5326343,203
Rechtswert 4475476,938 und Hochwert 5326344,259
Rechtswert 4476565,000 und Hochwert 5326858,000

b) Pufferzone
  Die Pufferzone grenzt an die Befallszone an. Ausgehend von 

den oben unter a) genannten Koordinatenpunkten hat die 
Pufferzone einen Radius von zwei Kilometern über die Gren-
ze der Befallszone hinaus. Die Außengrenzen der Pufferzone 
sind die Außengrenzen des abgegrenzten Gebietes.

c)  Ausgenommen von den Regelungen dieser Allgemeinverfü-
gung sind alle Waldflächen im Sinne des Art. 2 des Wald-
gesetzes für Bayern (BayWaldG).

d)  Das abgegrenzte Gebiet ist zur Veranschaulichung in dem 
beiliegenden Luftbild, das weder Bestandteil dieser Allge-
meinverfügung ist, noch der metergenauen Abgrenzung der 
Zonen dient, rot markiert. Die Grenzen der Befallszone sind 

durch eine gepunktete Linie dargestellt. Die Waldflächen im 
abgegrenzten Gebiet sind gelb markiert.

3. Maßnahmen im abgegrenzten Gebiet (Quarantänezone)

3.1 Kontrollen

Besitzer und Verfügungsberechtigte von Wirtspflanzen auf 
Grundstücken im abgegrenzten Gebiet sind verpflichtet, diese 
ganzjährig im Intervall von zwei Monaten auf ALB  Befallssymp-
tome und auf geschlüpfte Käfer des ALB zu kontrollieren. Befalls-
symptome sind insbesondere Ausbohrlöcher, Eiablage stellen, 
Rindenschäden mit Auswurf von Nagespänen oder Reifungsfraß-
stellen. Für die Kontrollen sind vorzugsweise  
trockene Tage zu nutzen.

3.2 Anzeigepflicht bei Verdacht auf Auftreten des ALB

Wird der ALB oder werden ALB-Befallssymptome insbesonde-
re wie Ausbohrlöcher, Eiablagestellen, Rindenschäden mit Aus-
wurf von Nagespänen oder Reifungsfraßstellen gefunden, ist 
die betroffene Pflanze unverzüglich mit genauer Angabe des 
Standortes zu melden.

Neben den Besitzern und Verfügungsberechtigten sind auch 
Personen, die beruflich oder zu Erwerbszwecken mit Pflanzen 
oder Holz von Laubbäumen bzw. -gehölzen im abgegrenzten 
Gebiet zu tun haben, zur Meldung von ALB-Befall oder ALB-
Befallsverdacht verpflichtet.

Meldungen sind an die

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
Institut für Pflanzenschutz
Lange Point 1O 85354 Freising
Telefon: 08161-715730, Fax: 08161-715752
E-Mail: ALB@LfL.bayern.de 

zu richten.

3.3  Betretungsrecht sowie Pflicht zur Auskunft und Unterstüt-
zung

Besitzer und Verfügungsberechti gte von Grundstücken im  
abgegrenzten Gebiet sind verpflichtet, Mitarbeitern oder Beauf-
tragten der LfL Zugang zu den Pflanzen zu gewähren, die 
Durchführung vorgeschalteter Maßnahmen wie z. B. einer Be-
standserfassung von Pflanzen, von Kontroll- und Bekämp-
fungsmaßnahmen sowie die Entnahme von Proben zu dulden 
und die erforderliche Unterstützung zu leisten. Diese Personen 
haben insbesondere den Mitarbeitern oder Beauftragten der 
LfL auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchfüh-
rung der Aufgaben der LfL gemäß § 63 Abs. 1 PflSchG erfor-
derlich sind. Mitarbeiter oder Beauftragte der LfL können im 
Rahmen der Bestimmungen des § 63 Abs. 2 bis 5 PflSchG von 
den dort bezeichneten Maßnahmen Gebrauch machen.

3.4 Bekämpfung

3.4.1  Fällung und Entsorgung befallener Pflanzen sowie von 
Pflanzen mit ALB  Befallssymptomen

Wird an einer Pflanze Befall durch den ALB festgestellt oder 
weist eine Pflanze ALB  Befallssymptome auf, so sind Besitzer 
und Verfügungsberechtigte verpflichtet, diese Pflanze unver-
züglich zu fällen oder fällen zu lassen und das Holz entspre-
chend den Anweisungen der Mitarbeiter oder Beauftragten der 
LfL zu entsorgen. Auch die Wurzeln der Pflanzen sind zu ent-
fernen, falls unterhalb des Wurzelhalses Fraßgänge festgestellt 
werden. Die Maßnahmen sind von sonstigen Berechtigten zu 
dulden.
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3.4.2 Fällung und Entsorgung befallsverdächtiger Pflanzen

Spezifizierte Pflanzen sowie Pflanzen der Gattung Sorbus spp. 
(z. B. Vogelbeere, Mehlbeere) sind im Umkreis von 100 Metern 
um ALB-befallene Pflanzen zu fällen und das Holz entspre-
chend den Anweisungen der Mitarbeiter oder Beauftragten der 
LfL zu entsorgen. Die Maßnahmen sind von sonstigen Berech-
tigten zu dulden.

Die Behörde kann darüber hinaus alle Maßnahmen anordnen, 
die zu einer Bekämpfung des ALB im Einzelfall notwendig sind.

3.5 Allgemeines zur Verbringung – Anzeigepflicht und Zustim-
mung der Behörde

Die Verbringung von spezifizierten Pflanzen, von spezifiziertem 
Holz und von spezifiziertem Holzverpackungsmaterial und zu-
sätzlich von Pflanzen, Holz und Holzverpackungsmaterial der 
Gattung Sorbus spp. (z. B. Vogelbeere, Mehlbeere) innerhalb 
des abgegrenzten Gebietes und aus dem abgegrenzten Gebiet 
heraus darf nur unter Einhaltung der nachfolgend unter Punkt
3.6 genannten Bedingungen gemäß Anhang II, Abschnitt 2. des 
EU-Durchführungs  beschlusses erfolgen. Eine Verbringung er-
fordert grundsätzlich die vorherige Ausstellung eines Pflanzen-
passes durch die LfL außer im Fall von spezifiziertem Holzver-
pa ckungs material. In diesem Fall sind die Vorgaben gemäß 
ISPM 15 einzuhalten. Ob eine Verbringung vorliegt, entscheidet 
für Transporte und ähnliche Handlungen innerhalb des abge-
grenzten Gebietes die LfL im Einzelfall und bescheinigt dies er-
forderlichenfalls.

Jede geplante Maßnahme bzw. Handlung wie z. B. Transport 
im Sinne des vorstehenden Absatzes ist mindestens zwei Wo-
chen vorher der LfL anzuzeigen und bedarf der Zustimmung 
der zuständigen Behörde.

Für Maßnahmen zum Zwecke einer Entsorgung von spezifizier-
ten Pflanzen und spezifiziertem Holz oder Holzverpackungen 
sowie von Holz, Pflanzen und Holzverpackungsmaterial der 
Gattung Sorbus spp. legt die LfL die notwendigen Bedingun-
gen fest, die insbesondere das Häckseln, den Transport in ge-
schlossenen Behältern und das unverzügliche Verbrennen in  
einer bestimmten Anlage regeln.

Für Maßnahmen auf Anordnung der LfL bedarf es keiner ge-
sonderten Anzeige und Zustimmung. Dies gilt auch für die Ent-
sorgung auf von der LfL freigegebenen Sammelplätzen. Dazu 
soll im abgegrenzten Gebiet mindestens eine separate Sam-
melstelle je Befallszone und je Pufferzone für Schnittgut der 
spezifizierten Pflanzen und von Pflanzen der Gattung Sorbus 
spp. von den betroffenen Kommunen eingerichtet werden. 
Schnittgut der spezifizierten Pflanzen aus dem abgegrenzten 
Gebiet ist dort zusammenzuführen und zu häckseln. Anschlie-
ßend erfolgt die Verbrennung dieses Hackgutes unter amtlicher 
Aufsicht.

Anzeige- und zustimmungsfrei ist der Transit durch das abge-
grenzte Gebiet ohne Zwischenlagerung im abgegrenzten Gebiet, 
also der Transport durch das abgegrenzte Gebiet von spezifi-
ziertem Holz, spezifizierten Pflanzen und spezifiziertem Holz-
verpackungsmaterial sowie von Holz, Pflanzen und Holzverpa-
ckungsmateri al der Gattung Sorbus spp. mit Ursprung 
außerhalb des abgegrenzten Gebietes.

3.6 Bedingungen für die Verbringung

3.6.1 Verbringung spezifizierter Pflanzen und von Pflanzen der 
Gattung Sorbus spp. (z. B. Vogelbeere, Mehlbeere, etc.) – im 
Folgenden „derartige Pflanzen“ genannt

Derartige Pflanzen, die aus dem abgegrenzten Gebiet stammen, 
dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen verbracht werden:

a)  ein für diese Pflanzen ausgestellter Pflanzenpass liegt bei und

b)  die Standzeit der Pflanzen am Erzeugungsort beträgt min-
destens zwei Jahre bzw. bei jüngeren Pflanzen müssen diese 
die gesamte bisherige Lebenszeit am Erzeugungsort gestan-
den haben, und

c)  der Erzeugungsort, der zweimal jährlich von der LfL auf  
ALB-Befallssymptome negativ untersucht wurde, von der LfL 
registriert ist und

d)  folgende speziellen Anforderungen an die Produktionsfläche 
eingehalten wurden:

aa)  vollständiger physischer Schutz der Pflanzen (z. B. ALB-
dichte Netzzelte oder Käfige, die von der LfL anerkannt und 
abgenommen wurden.) oder

bb)  im Umkreis von mindestens einen Kilometer um die Pro-
duktionsfläche wurden von der LfL, die diese Überprüfung 
einmal jährlich vorzunehmen hat, keine ALB  Befallssymp-
tome festgestellt und

–  geeignete Präventivbehandlung wurde angewandt  
(sofern zulässig) oder

–  destruktive Probenahme gemäß Anhang II Abschnitt 2, 
Teil A, Nr. 1, Buchstabe c) des EU-Durchführungsbe-
schlusses

Derartige Pflanzen, die nicht aus dem abgegrenzten Gebiet 
stammen, aber an einen Erzeugungsort in dieses Gebiet einge-
bracht werden, dürfen nur unter den in Punkt 3.6.1 d) genann-
ten Bedingungen und nur wenn diesen ein Pflanzenpass beige-
fügt ist, verbracht werden.

3.6.2  Verbringung spezifizierten Holzes und von Holz der  
Gattung Sorbus spp. – im Folgenden „derartiges Holz“ 
genannt

3.6.2.1  Derartiges Holz außer in Form von Plättchen, Schnit-
zeln, etc.

Derartiges Holz
a)  mit Ursprung in einem abgegrenzten Gebiet (betrifft Rund- 

und Schnittholz) oder

b)  mit Ursprung nicht im abgegrenzten Gebiet, das in solche 
Gebiete eingebracht wurde, aber dessen natürliche Ober-
flächenrundungen ganz oder teilweise erhalten sind (betrifft 
nicht Schnittholz) 

darf nur verbracht werden, wenn alle folgenden Anforderungen 
an das Holz erfüllt werden: 

aa) es muss von einem gültigen Pflanzenpass begleitet sein,
bb) es ist entrindet,
cc)  es wurde einer Hitzebehandlung unterzogen (Temperatur 

56°C / Einwirk-Dauer: 30 Minuten über den gesamten 
Querschnitt) und

dd) es trägt die Markierung „HT“ auf Holz oder Verpackung.

3.6.2.2 Derartiges Holz in Form von Plättchen, Schnitzeln, etc.

Derartiges Holz in Form von Plättchen, Schnitzeln, etc. mit Ur-
sprung in einem abgegrenzten Gebiet muss für das Verbringen 
folgende Anforderungen erfüllen:

a) es muss von einem gültigen Pflanzenpass begleitet sein und
b)  es muss entrindet und mit Hitze behandelt (Temperatur 56°C/ 

Einwirk-Dauer: 30 Minuten über den gesamten Querschnitt) 
oder
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c)  es muss zu Hackschnitzeln von maximal 2,5 cm Stärke und 
Breite verarbeitet sein.

3.6.3 Spezifiziertes Holzverpackungsmaterial und Holzverpa-
ckungsmaterial der Gattung Sorbus spp. – im Folgenden „der-
artiges Holzverpackungsmaterial“ genannt

Derartiges Holzverpackungsmaterial mit Ursprung im abge-
grenzten Gebiet darf nur verbracht werden, wenn eine Behand-
lung und Markierung gemäß ISPM 15 stattgefunden hat.

3.6.4 Ausnahmen, sofern im abgegrenzten Gebiet keine Be-
handlungsbetriebe liegen

Stehen im abgegrenzten Gebiet keine Behandlungs- bzw. Ver-
arbeitungsmöglichkei ten für Holz im Sinne von Nr. 3.6.2 bzw. 
Holzverpackungsmaterial im Sinne von Nr. 3.6.3 zur Verfügung, 
so ist ein Transport zur nächstgelegenen Einrichtung unter fol-
genden Bedingungen zulässig:

a)  der Transport erfolgt unter Aufsicht der LfL bzw. derer Beauf-
tragten und

b)  der Transport erfolgt in geschlossenen Behältern, um ein 
Entweichen des ALB auszuschließen und

c)  eine unverzügliche Behandlung und Kennzeichnung gemäß 
ISPM 15 ist sichergestellt und

d)  die Entsorgung des bei der Weiterbearbeitung anfallenden 
Abfallmaterials erfolgt derart, dass die Verbreitung des ALB 
ausgeschlossen ist.

Hierfür ist bei der LfL eine Genehmigung mit begründeter, 
schriftlicher Darlegung der geplanten einzelnen Arbeitsschritte 
mindestens vier Wochen zuvor zu beantragen.

3.7 Verbot der Anpflanzung in der Befallszone

Die Anpflanzung von spezifizierten Pflanzen sowie von Pflanzen 
der Gattung Sorbus spp. ist in der Befallszone verboten.

3.8 Maßnahmen nach Anhang III, Abschnitt 3. Nr. 1, Buchstabe 
j) des EU  Durchführungsbeschlusses bleiben vorbehalten.

4. Die Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilweise 
widerrufen werden oder mit weiteren Nebenbestimmungen ver-
sehen werden.

5. Die sofortige Vollziehung der Nummern 2 und 3 wird ange-
ordnet.

6. Die Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntma-
chung als bekanntgegeben. Die Regelungen der Allgemeinver-
fügung gelten bis zum 31.12.2019. Die Allgemeinverfügung 
vom 16.09.2014 gilt am Tag der Bekanntmachung dieser Allge-
meinverfügung als aufgehoben.

7. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können bei der 
LfL, Institut für Pflanzenschutz, Lange Point 10 in 85354 Frei-
sing während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
Ferner werden die Allgemeinverfügung und ihre Begründung 
auf der Homepage der LfL unter www.LfL.bayern.de unter 
„Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit und Quarantäne“ einge-
stellt.

Gründe: 

I.

1. Am 09.09.2014 wurde durch die LfL, Institut für Pflanzen-
schutz, in einer Pflanze (Ahorn baum) in der Hohenbrunner Stra-
ße 34 in 85579 Neubiberg Befall mit dem Asiatischen Laub-
holzbockkäfer festgestellt. Der letzte Befall war am 13.07.2015. 
Die LfL hat anhand der Koordinatenpunkte der befallenen 

Pflanzen nach Gauß-Krüger’schem Koordinatensystem eine 
Befalls- und eine Pufferzone festgesetzt.

2. Der Asiatische Laubholzbockkäfer wird über die Grenzen  
Europas hinaus als ein gefährlicher Schädling in Pflanzen, ins-
besondere in Laubbäumen und -gehölzen angesehen. Der  
Asiatische Laubholzbockkäfer ist als Schaderreger in der Pflan-
zenbeschauverordnung, Anhang I Teil A Kapitel I Buchstabe a) 
Nr. 4.1 der Richtlinie 2000/29/EG, aufgeführt. Die Europäische 
Kommission hat den Durchführungsbeschluss (EU) 2015/893 
vom 9. Juni 2015 über Maßnahmen zum Schutz der Union  
gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Anoplophora 
glabripennis (MOTSCHULSKY) erlassen. Dieser Durchführungs-
beschluss regelt die Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers in Deutschland und erfordert eine Änderung zur 
bisherigen Vorgehensweise.

II.

1. Die Zuständigkeit zum Erlass dieser Allgemeinverfügung 
durch die LfL gründet sich entsprechend auf Art. 8 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Zuständigkeiten und den Vollzug von 
Rechtsvorschriften im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
(ZuVLFG) vom 24. Juli 2003 (GVBI S. 470).

2. In Nr. 1 der Allgemeinverfügung werden vorab wesentliche 
Begrifflichkeiten definiert.

3. Die Anordnungen der Nummern 2 und 3 stützen sich auf § 8 
PflSchG. Dabei wurden die Vorgaben des EU-Durchführungs-
beschlusses zugrunde gelegt. Nach § 8 PflSchG kann die zu-
ständige Behörde zur Bekämpfung von Schadorganismen oder 
zur Verhütung der Ein- und Verschleppung von Schadorganis-
men Maßnahmen nach § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 PflSchG er-
greifen, soweit eine Regelung durch Rechtsverordnung nicht 
getroffen ist oder eine durch eine solche Rechtsverordnung ge-
troffene Regelung nicht entgegensteht. Eine Regelung durch 
Rechtsverordnung steht der Allgemeinverfügung nicht entgegen.

Die Maßnahmen nach den Nummern 2 und 3 sind Maßnahmen 
im Sinne von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 PflSchG. Die Betretungs-
rechte sowie das Recht zur Entnahme von Proben und die Aus-
kunftspflicht ergeben sich aus § 63 PflSchG und § 1 der Pflan-
zenbeschauverordnung (PflBeschauV).

Die angeordneten Maßnahmen haben zum Ziel, den einge-
schleppten ALB in dem betroffenen Gebiet auszurotten, d. h. 
vollständig zu eliminieren, sowie deren Vermehrung und  
weitere Ausbreitung zu verhindern.

Die Anordnung von Maßnahmen nach § 8 PflSchG steht im 
pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. Sie waren geboten, da 
der ALB ein gefährlicher Quarantäneschädli ng ist, der mit 
Pflanzenschutzmittel n nicht direkt bekämpft werden kann und 
der bei ungehemmter Entwicklung unmittelbar das Leben der 
Wirtspflanzen des ALB, insbesondere der spezifizierten Pflan-
zen sowie der Gattung Sorbus spp., d. h. der Laubbäume und 
-gehölze dieser Gattungen sowie mittelbar die öffentliche Si-
cherheit durch herabbrechende Äste gefährdet. Daher besteht 
die dringende Notwendigkeit, das Ausmaß des Befalls durch 
Kontrollen festzustellen, um durch entsprechende Maßnahmen, 
die weitere Ausbreitung zu verhindern und den Befall zu tilgen.

Zusätzlich zu den im EU-Durchführungsbeschluss genannten 
spezifizierten Pflanzen wurde in Bayern die Gattung Sorbus 
spp. nachweislich mit dem ALB befallen. Deshalb ist die Gat-
tung Sorbus spp. genauso wie eine spezifizierte Pflanze des 
EU-Durchführungsbeschlusses zu behandeln.

Entsprechend Art. 7 Abs. 1 i.V.m. Anhang III Abschnitt 1 des 
EU-Durchführungsbeschlusses, wissenschaftlichen Grundsät-
zen folgend und unter Berücksichtigung der Biologie des 
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Schadorganismus sowie des Ausmaßes des Befalls und der  
im betreffenden Gebiet vorhandenen Wirtspflanzen wurde das 
abgegrenzte Gebiet eingerichtet. Die Voraussetzungen, unter 
denen kein abgegrenztes Gebiet gemäß Anhang III Abschnitt 2  
Nr. 1 des EU-Durchführungsbeschlusses eingerichtet werden 
muss, liegen nicht vor. Um die Anordnungen auf das Maß zu 
beschränken, das zur nachhaltigen Bekämpfung des ALB erfor-
derlich ist, wurde das abgegrenzte Gebiet in Abhängigkeit der 
Einschätzung des Befallsausmaßes durch die LfL nicht über 
den im EU-Durchführungsbeschluss in Anhang III, Abschnitt 1 
Nr. 1 Buchstabe b) vorgesehenen Mindestradius hinaus festge-
setzt. Nach dem EU-Durchführungsbeschluss umfasst die Be-
fallszone eine Fläche, in der das Auftreten des Schadorganis-
mus bestätigt wurde und die alle Pflanzen umfasst, die vom 
Schadorganismus verursachte Symptome aufweisen. Die vor-
liegende Pufferzone hat einen Radius von zwei Kilometern über 
die Grenze der Befallszone hinaus.

Die angeordneten Maßnahmen zur Verbringung gemäß Nr. 3.5 
und 3.6 von bestimmten Pflanzen, Holz und Holzverpackungs-
material sind für eine effektive Bekämpfung des ALB erforder-
lich und erfolgen gemäß den Vorgaben des EU-Durchführungs-
beschlusses 2015/893 vom 9. Juni 2015.

Das Verbot der Anpflanzung spezifizierter Pflanzen in der Be-
fallszone gemäß Nr. 3.7 gilt solange das abgegrenzte Gebiet 
besteht. Dieses kann gemäß Anhang III Abschnitt 1. Nr. 4 Satz 
1 des EU-Durchführungsbeschlusses frühestens nach einem 
Zeitraum, der auf jeden Fall nicht weniger als vier aufeinander-
folgende, ALB-befallsfreie Jahre beträgt, aufgehoben werden.

4. Die Bestimmungen in Nr. 4 stützen sich auf Art. 36 Abs. 2 
Nrn. 3 und 5 BayVwVfG.

5. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach Nr. 5 ist im 
öffentlichen Interesse erforderlich (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
VwGO). Nach dem Auffinden des ALB im Jahr 2015 ist nicht 
auszuschließen, dass es seither zu weiteren Eiablagen gekom-
men ist. Deshalb steht zu befürchten, dass bei weiterem Zu-
warten neue Larven des ALB schlüpfen werden. Der Larvenfraß 
führt in Abhängigkeit der Befallsdichte zu starker Schädigung 
der Äste, die herab brechen können und damit eine Verkehrs-
gefährdung darstellen. Mit fortschreitendem Befall stirbt die be-
troffene Pflanze ab. Das öffentliche Interesse, den vorhandenen 
Befall zu erkennen und zu tilgen, bevor der Schädling sich wei-
ter ausbreitet und neue Pflanzen befällt, ist höher zu bewerten 
als das Interesse an einer aufschiebenden Wirkung eines 
Rechtsbehelfs.

Ein mögliches Rechtsbehelfsverfahren und ein sich mitunter an-
schließendes Klage- und Berufungsverfahren können sich über 
mehrere Jahre hinziehen, so dass der Erfolg der Bekämpfungs-
maßnahmen ohne Sofortvollzug nicht gewährleistet werden kann.

6. Die Allgemeinverfügung wird im Bayerischen Staatsanzeiger 
öffentlich bekannt gegeben (Art. 41 Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG). 
Die für die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit maßgebli-
chen Gründe machen es erforderlich, dass die Allgemeinverfü-
gung sofort mit der Bekanntgabe wirksam wird. Gemäß Art. 41 
Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG war deshalb zu bestimmen, dass als 
Tag der Bekanntgabe der auf die Bekanntmachung folgende 
Tag gilt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach  
seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift der Baye-
rischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Menzinger Straße 54 

in 80638 München einzulegen. Der Widerspruch kann auch 
elektronisch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
nach dem Signaturgesetzversehen unter der Adresse  
AFR@LfL.bayern.de eingelegt werden. Sollte über den Wider-
spruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sach-
lich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht in 80335 München, Bayerstraße 30, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der  
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 
München, Bayerstraße 30, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erhe-
ben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bay-
ern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid (Allgemeinverfügung) soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Wegen der Anordnung der sofortigen Vollziehung in Nr. 5 der 
Allgemeinverfügung haben Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen diese Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung 
(§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO); das bedeutet, dass die Allge-
meinverfügung auch dann befolgt werden muss, wenn sie mit 
Widerspruch und Klage angegriffen wird. Bei der Abteilung  
Förderwesen und Fachrecht der LfL kann die Aussetzung der 
Vollziehung (§ 80 Abs. 4 VwGO) oder beim oben genannten 
Verwaltungsgericht die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs beantragt werden (§ 80 Abs. 1, 
Abs. 5 VwGO).

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBI S. 390) wurde im Bereich des Landwirtschaftsrechts 
ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung 
und unmittelbarer Klageerhebung.

–  Ein elektronisch eingelegter Widerspruch muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 
versehen sein. Eine elektronische Widerspruchseinlegung ohne 
qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig.

–  Eine Klageerhebung in elektronischer Form ist unzulässig.
–  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-

tungsgeri chten seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

Weitere Hinweise:

Diese Allgemeinverfügung ist eine Anordnung nach § 8 PflSchG. 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung 
dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt, handelt nach § 68 
Abs. 1 Nr. 1 PflSchG ordnungswidrig und kann gemäß § 68 
Abs. 3 PflSchG mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 € belangt 
werden.

Wird einer vollziehbaren Anordnung dieser Allgemeinverfügung 
nicht unverzüglich nachgekommen, kann die zuständige Be-
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hörde zur Durchsetzung Zwangsmittel anwenden. In Betracht 
kommt die Androhung von Zwangsgeld in einer Höhe von bis 
zu 50.000 € oder die Ersatzvornahme zu Lasten des Besitzers 
oder Verfügungsberechtigten.

Nach Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuständigkeiten und 
den Vollzug von Rechtsvorschriften im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft (ZuVLFG) vom 24. Juli 2003 (GVBI S. 470) ist 
das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg 
für die Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers auf Waldflächen im abgegrenzten Gebiet zuständig.

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
Institut für Pflanzenschutz, den 08.01.2016

Dr. Tischner 
Direktor an der LfL
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Allgemeinverfügung
des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Ebersberg über Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiati-
schen Laubholzbockkäfers (Anoplophora glabripennis 
MOTSCHULSKY)

vom 08.01.2016, Az. 7322-576

Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG);
Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers (Anoplophora glabripennis MOTSCHULSKY) 
betreffend die Gebiete der Stadt München und der Gemein-
den Hohenbrunn, Neubiberg, Ottobrunn, Putzbrunn, Unter-
haching

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg 
(AELF Ebersberg) erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1. Begriffsbestimmungen

Für diese Allgemeinverfügung gelten folgende Begriffsbestim-
mungen bzw. Abkürzungen:

a)  ALB: Asiatischer Laubholzbockkäfer (lateinische Bezeich-
nung: Anoplophora glabripennis (MOTSCHULSKY))

b)  EU-Durchführungsbeschluss: Durchführungsbeschluss (EU) 
2015/893 der Kommission vom 9. Juni 2015 über Maßnah-
men zum Schutz der Union gegen die Einschleppung und 
Ausbreitung von Anoplophora glabripennis (MOTSCHULS-
KY), veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union 
(ABl.) L 146 vom 11.6.2015, S. 16–28

c)  Spezifizierte Pflanzen: folgende Pflanzen im Sinne des Art. 1 
Buchstabe a) des EU-Durchführungsbeschlusses mit einem 
Stammdurchmesser, an seiner stärksten Stelle, von 1 cm 
oder mehr:

Lateinische 
Gattungsbezeichnung:

Deutsche 
Gattungsbezeichnung:

Acerspp. Ahorn
Aesculus spp. Rosskastanie
Alnus spp. Erle
Betula spp. Birke
Carpinus spp. Hainbuche
Cercidiphyllum spp. Kuchen- oder Katsurabaum
Corylus spp. Hasel(nuss)
Fagus spp. Buche
Fraxinus spp. Esche
Koelreuteria spp. Blasenesche
Platanus spp. Platane
Populus spp. Pappel
Salix spp. Weide
Tilia spp. Linde
Ulmus spp. Ulme

spp. : alle Arten der Gattung

d) Spezifiziertes Holz:
ganz oder teilweise aus den spezifizierten Pflanzen gewonne-
nes Holz im Sinne des Art. 1 Buchstabe b) des EU-Durchfüh-
rungsbeschlusses in Form von:
–  Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder 

vierseitig grob zugerichtet,
–  einschließlich solchem, das mit Farbe, Beize, Kreosot oder 

anderen Konservierungsstoffen behandelt wurde.
–  Sägeholz oder anders bearbeitetes Holz mit einer Dicke von 

mehr als 6 mm.
–  Vorgefertigten Gebäuden
–  Bahnschwellen
–  Holzpfählen
–  Plättchen oder Schnitzeln
–  Brennholz (Rundlinge, Scheite, Zweige, Reisigbündel oder 

andere)
–  nicht verpresste Holzabfälle und anderer Holzausschuss

e)  Spezifiziertes Holzverpackungsmaterial: ganz oder teilweise 
aus den spezifizierten Pflanzen gewonnenes Holzverpa-
ckungsmaterial

f) Wirtspflanzen: folgende Pflanzen gemäß Anhang I des EU-
Durchführungsbeschlusses:

Lateinische 
Gattungsbezeichnung:

Deutsche 
Gattungsbezeichnung:

Acer spp. Ahorn
Aesculus spp. Rosskastanie
Albizia spp. Schirm- oder Seidenakazie
Alnus spp. Erle
Betula spp. Birke
Buddleja spp. Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch
Carpinus spp. Hainbuche
Celtis spp. Zürgelbaum
Cercidiphyllum spp. Kuchen- oder Katsurabaum
Corylus spp. Hasel(nuss)
Elaeagnus spp. Ölweide
Fagus spp. Buche
Fraxinus spp. Esche
Hibiscus spp. Hibiskus
Koelreuteria spp. Blasenesche

Malus spp. Apfelbaum

Melia spp Zedrachbaum

Morus spp. Maulbeerbaum

Platanus spp. Platane

Populus spp. Pappel

Prunus spp. Prunus-Arten: z. B. Kirsche, Pflaume

Pyrus spp. Birnbaum

Quercus rubra Amerikanische Roteiche

Robinia spp. Robinie

Salix spp. Weide

Sophora spp. Schnurbaum, Perlschnurbaum

Sorbus spp. Sorbus-Arten: z. B. Vogelbeere, Mehl-
beere

Tilia spp. Linde

Ulmus spp. Ulme

spp. : alle Arien der Gattung

g)  ISPM 15: International Standard for Phytosanitary Measures 
No. 15 (Internationaler Standard für phytosanitäre Maßnah-
men Nr. 15 der Food and Agriculture Organization of United 
Nations (FAO))

h)  Pflanzenpass: Pflanzenpass gemäß § 13c Abs. 1 Satz 1 der 
Pflanzenbeschauverordnung i. V. m. der Richtlinie 92/105/
EWG der Kommission vom 3. Dezember 1992.
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2. Abgegrenztes Gebiet (Quarantänezone)
Nachfolgend wird ein sogenanntes abgegrenztes Gebiet (Qua-
rantänezone) eingerichtet, das aus einer Befallszone und einer 
Pufferzone besteht:

a) Befallszone
  Die Befallszone ist die Gesamtheit der Kreisflächen mit einem 
Radius von jeweils 100 Metern, um die nachfolgenden Koor-
dinatenpunkte nach Gauß-Krüger’schem Koordinatensystem:

Rechtswert 4475765,408 und Hochwert 5326251,705
Rechtswert 4475681,778 und Hochwert 5326181,064
Rechtswert 4475471,575 und Hochwert 5326312,289
Rechtswert 4475656,088 und Hochwert 5326335,135
Rechtswert 4475534,430 und Hochwert 5326352,165
Rechtswert 4475564,356 und Hochwert 5326339,879
Rechtswert 4475633,790 und Hochwert 5326136,082
Rechtswert 4475504,067 und Hochwert 5326265,825
Rechtswert 4475501,778 und Hochwert 5326183,731
Rechtswert 4475500,984 und Hochwert 5326189,817
Rechtswert 4475240,641 und Hochwert 5326446,760
Rechtswert 4475611,100 und Hochwert 5326336,300
Rechtswert 4475511,513 und Hochwert 5326088,010
Rechtswert 4475820,868 und Hochwert 5326306,132
Rechtswert 4475361,683 und Hochwert 5326372,894
Rechtswert 4475499,560 und Hochwert 5326349,418
Rechtswert 4475202,056 und Hochwert 5326368,718
Rechtswert 4475789,323 und Hochwert 5326343,203
Rechtswert 4475476,938 und Hochwert 5326344,259
Rechtswert 4476565,000 und Hochwert 5326858,000

b) Pufferzone
  Die Pufferzone grenzt an die Befallszone an. Ausgehend von 

den oben unter a) genannten Koordinatenpunkten hat die 
Pufferzone einen Radius von zwei Kilometern über die Grenze 
der Befallszone hinaus. Die Außengrenzen der Pufferzone 
sind die Außengrenzen des abgegrenzten Gebietes.

c)  Diese Allgemeinverfügung betrifft alle Waldflächen im Sinne 
des Art. 2 des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) im ab-
gegrenzten Gebiet.

d)  Das abgegrenzte Gebiet ist zur Veranschaulichung in dem 
beiliegenden Luftbild, das weder Bestandteil dieser Allge-
meinverfügung ist, noch der metergenauen Abgrenzung der 
Zonen dient, rot markiert. Die Grenzen der Befallszone sind 
durch eine gepunktete Linie dargestellt. Die Waldflächen im 
abgegrenzten Gebiet sind gelb markiert.

3. Maßnahmen im abgegrenzten Gebiet (Quarantänezone)

3.1 Kontrollen

Besitzer und Verfügungsberechtigte von Wirtspflanzen auf Grund-
stücken im abgegrenzten Gebiet sind verpflichtet, diese ganzjäh-
rig im Intervall von zwei Monaten auf ALB-Befallssymptome und 
auf geschlüpfte Käfer des ALB zu kontrollieren. Befallssymptome 
sind insbesondere Ausbohrlöcher, Eiablagestellen, Rindenschä-
den mit Auswurf von Nagespänen oder Reifungsfraßstellen. Für 
die Kontrollen sind vorzugsweise trockene Tage zu nutzen.

3.2 Anzeigepflicht bei Verdacht auf Auftreten des ALB

Wird der ALB oder werden ALB-Befallssymptome insbesonde-
re wie Ausbohrlöcher, Eiablagestellen, Rindenschäden mit Aus-
wurf von Nagespänen oder Reifungsfraßstellen gefunden, ist 
die betroffene Pflanze unverzüglich mit genauer Angabe des 
Standortes zu melden.

Neben den Besitzern und Verfügungsberechtigten sind auch 
Personen, die beruflich oder zu Erwerbszwecken mit Pflanzen 
oder Holz von Laubbäumen bzw. -gehölzen im abgegrenzten 
Gebiet zu tun haben, zur Meldung von ALB-Befall oder ALB-
Befallsverdacht verpflichtet.

Meldungen sind an das

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg
Wasserburger Straße 2
85560 Ebersberg
Telefon: 08092/2699-0, Fax: 08092/2699-140
Email: poststelle@aelf-eb.bayern.de

zu richten.

3.3 Betretungsrecht sowie Pflicht zur Auskunft und Unterstüt-
zung

Besitzer und Verfügungsberechtigte von Grundstücken im ab-
gegrenzten Gebiet sind verpflichtet, Mitarbeitern oder Be auf-
tragten des AELF Ebersberg Zugang zu den Pflanzen zu  
gewähren, die Durchführung vorgeschalteter Maßnahmen wie  
z. B. einer Bestandserfassung von Pflanzen, von Kontroll- und 
Bekämpfungsmaßnahmen sowie die Entnahme von Proben  
zu dulden und die erforderliche Unterstützung zu leisten. Diese 
Personen haben insbesondere den Mitarbeitern oder Beauf-
tragten des AELF Ebersberg auf Verlangen die Auskünfte zu er-
teilen, die zur Durchführung der Aufgaben des AELF Ebersberg 
gemäß § 63 Abs. 1 PflSchG erforderlich sind. Die Mitarbeiter 
oder Beauftragten des AELF Ebersberg können im Rahmen der 
Bestimmungen des § 63 Abs. 2 bis 5 PflSchG von den dort  
bezeichneten Maßnahmen Gebrauch machen.

3.4 Bekämpfung

3.4.1 Fällung und Entsorgung befallener Pflanzen sowie von 
Pflanzen mit ALB-Befallssymptomen

Wird an einer Pflanze Befall durch den ALB festgestellt oder 
weist eine Pflanze ALB-Befallssymptome auf, so sind Besitzer 
und Verfügungsberechtigte verpflichtet, diese Pflanze unver-
züglich zu fällen oder fällen zu lassen und das Holz entspre-
chend den Anweisungen der Mitarbeiter oder Beauftragten des 
AELF Ebersberg zu entsorgen. Auch die Wurzeln der Pflanzen 
sind zu entfernen, falls unterhalb des Wurzelhalses Fraßgänge 
festgestellt werden. Die Maßnahmen sind von sonstigen Be-
rechtigten zu dulden.

3.4.2 Fällung und Entsorgung befallsverdächtiger Pflanzen

Spezifizierte Pflanzen sowie Pflanzen der Gattung Sorbus spp. 
(z. B. Vogelbeere, Mehlbeere) sind im Umkreis von 100 Metern 
um ALB-befallene Pflanzen zu fällen und das Holz entspre-
chend den Anweisungen der Mitarbeiter oder Beauftragten des 
AELF Ebersberg zu entsorgen. Die Maßnahmen sind von sons-
tigen Berechtigten zu dulden.

Die Behörde kann darüber hinaus alle Maßnahmen anordnen, 
die zu einer Bekämpfung des ALB im Einzelfall notwendig sind.

3.5 Allgemeines zur Verbringung – Anzeigepflicht und Zustim-
mung der Behörde

Die Verbringung von spezifizierten Pflanzen, von spezifiziertem 
Holz und von spezifiziertem Holzverpackungsmaterial und zu-
sätzlich von Pflanzen, Holz und Holzverpackungsmaterial der 
Gattung Sorbus spp. (z. B. Vogelbeere, Mehlbeere) innerhalb 
des abgegrenzten Gebietes und aus dem abgegrenzten Gebiet 
heraus darf nur unter Einhaltung der nachfolgend unter Punkt 
3.6 genannten Bedingungen gemäß Anhang II, Abschnitt 2. des 
EU-Durchführungsbeschlusses erfolgen. Eine Verbringung er-
fordert grundsätzlich die vorherige Ausstellung eines Pflanzen-
passes durch die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) außer 
im Fall von spezifiziertem Holzverpackungsmaterial. In diesem 
Fall sind die Vorgaben gemäß ISPM 15 einzuhalten. Ob eine 
Verbringung vorliegt, entscheidet für Transporte und ähnliche 
Handlungen innerhalb des abgegrenzten Gebietes das AELF 
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Ebersberg im Einzelfall und bescheinigt dies erforderlichen-
falls.

Jede geplante Maßnahme bzw. Handlung wie z. B. Transport 
im Sinne des vorstehenden Absatzes ist mindestens zwei Wo-
chen vorher dem AELF Ebersberg anzuzeigen und bedarf der 
Zustimmung der zuständigen Behörde.

Für Maßnahmen zum Zwecke einer Entsorgung von spezifizier-
ten Pflanzen und spezifiziertem Holz oder Holzverpackungen 
sowie von Holz, Pflanzen und Holzverpackungsmaterial der 
Gattung Sorbus spp. legt das AELF Ebersberg die notwendigen 
Bedingungen fest, die insbesondere das Häckseln, den Trans-
port in geschlossenen Behältern und das unverzügliche Ver-
brennen in einer bestimmten Anlage regeln.

Für Maßnahmen auf Anordnung des AELF Ebersberg bedarf es 
keiner gesonderten Anzeige und Zustimmung. Dies gilt auch für 
die Entsorgung auf von der LfL freigegebenen Sammelplätzen. 
Dazu soll im abgegrenzten Gebiet mindestens eine separate 
Sammelstelle je Befallszone und je Pufferzone für Schnittgut 
der spezifizierten Pflanzen und von Pflanzen der Gattung Sor-
bus spp. von den betroffenen Kommunen eingerichtet werden. 
Schnittgut der spezifizierten Pflanzen aus dem abgegrenzten 
Gebiet ist dort zusammenzuführen und zu häckseln. Anschlie-
ßend erfolgt die Verbrennung dieses Hackgutes unter amtlicher 
Aufsicht.

Anzeige- und zustimmungsfrei ist der Transit durch das abge-
grenzte Gebiet ohne Zwischenlagerung im abgegrenzten Ge-
biet, also der Transport durch das abgegrenzte Gebiet von spe-
zifiziertem Holz, spezifizierten Pflanzen und spezifiziertem 
Holzverpackungsmaterial sowie von Holz, Pflanzen und Holz-
verpackungsmaterial der Gattung Sorbus spp. mit Ursprung 
außerhalb des abgegrenzten Gebietes.

3.6 Bedingungen für die Verbringung

3.6.1 Verbringung spezifizierter Pflanzen und von Pflanzen der 
Gattung Sorbus spp. (z. B. Vogelbeere, Mehlbeere, etc.) – im 
Folgenden „derartige Pflanzen“ genannt

Derartige Pflanzen, die aus dem abgegrenzten Gebiet stammen, 
dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen verbracht werden:

a)  ein für diese Pflanzen ausgestellter Pflanzenpass liegt bei 
und

b)  die Standzeit der Pflanzen am Erzeugungsort beträgt min-
destens zwei Jahre bzw. bei jüngeren Pflanzen müssen diese 
die gesamte bisherige Lebenszeit am Erzeugungsort gestan-
den haben, und

c)  der Erzeugungsort, der zweimal jährlich von der LfL auf ALB-
Befallssymptome negativ untersucht wurde, von der LfL re-
gistriert ist und

d)  folgende speziellen Anforderungen an die Produktionsfläche 
eingehalten wurden:
 
aa)  vollständiger physischer Schutz der Pflanzen (z. B. ALB-

dichte Netzzelte oder Käfige, die von der LfL anerkannt 
und abgenommen wurden.) oder

 bb)  im Umkreis von mindestens einen Kilometer um die Pro-
duktionsfläche wurden von der LfL, die diese Überprü-
fung einmal jährlich vorzunehmen hat, keine ALB-Befalls-
symptome festgestellt und

 
 –  geeignete Präventivbehandlung wurde angewandt (so-

fern zulässig) oder
 –  destruktive Probenahme gemäß Anhang II Abschnitt 2, 

Teil A, Nr. 1, Buchstabe c) des EU-Durchführungsbe-
schlusses

Derartige Pflanzen, die nicht aus dem abgegrenzten Gebiet 
stammen, aber an einen Erzeugungsort in dieses Gebiet einge-
bracht werden, dürfen nur unter den in Punkt 3.6.1 d) genann-
ten Bedingungen und nur wenn diesen ein Pflanzenpass beige-
fügt ist, verbracht werden.

3.6.2 Verbringung spezifizierten Holzes und von Holz der Gat-
tung Sorbus spp. – im Folgenden „derartiges Holz“ genannt

3.6.2.1 Derartiges Holz außer in Form von Plättchen, Schnit-
zeln, etc.

Derartiges Holz
a)  mit Ursprung in einem abgegrenzten Gebiet (betrifft Rund- 

und Schnittholz) oder

b)  mit Ursprung nicht im abgegrenzten Gebiet, das in solche 
Gebiete eingebracht wurde, aber dessen natürliche Ober-
flächenrundungen ganz oder teilweise erhalten sind (betrifft 
nicht Schnittholz)

darf nur verbracht werden, wenn alle folgenden Anforderungen 
an das Holz erfüllt werden:

 aa) es muss von einem gültigen Pflanzenpass begleitet sein,
 bb) es ist entrindet,
 cc)  es wurde einer Hitzebehandlung unterzogen (Temperatur 

56°C / Einwirk-Dauer: 30 Minuten über den gesamten 
Querschnitt) und

 dd) es trägt die Markierung „HT“ auf Holz oder Verpackung.

3.6.2.2 Derartiges Holz in Form von Plättchen, Schnitzeln, etc.

Derartiges Holz in Form von Plättchen, Schnitzeln, etc. mit Ur-
sprung in einem abgegrenzten Gebiet muss für das Verbringen 
folgende Anforderungen erfüllen:

 a)  es muss von einem gültigen Pflanzenpass begleitet sein 
und

 b)  es muss entrindet und mit Hitze behandelt (Temperatur 
56°C / Einwirk-Dauer: 30 Minuten über den gesamten 
Querschnitt) oder

 c)  es muss zu Hackschnitzeln von maximal 2,5 cm Stärke 
und Breite verarbeitet sein.

3.6.3 Spezifiziertes Holzverpackungsmaterial und Holzverpa-
ckungsmaterial der Gattung Sorbus spp. – im Folgenden „der-
artiges Holzverpackungsmaterial“ genannt

Derartiges Holzverpackungsmaterial mit Ursprung im abge-
grenzten Gebiet darf nur verbracht werden, wenn eine Behand-
lung und Markierung gemäß ISPM 15 stattgefunden hat.

3.6.4 Ausnahmen, sofern im abgegrenzten Gebiet keine Be-
handlungsbetriebe liegen

Stehen im abgegrenzten Gebiet keine Behandlungs- bzw. Ver-
arbeitungsmöglichkeiten für Holz im Sinne von Nr. 3.6.2 bzw. 
Holzverpackungsmaterial im Sinne von Nr. 3.6.3 zur Verfügung, 
so ist ein Transport zur nächstgelegenen Einrichtung unter fol-
genden Bedingungen zulässig:

 a)  der Transport erfolgt unter Aufsicht des AELF Ebersberg 
bzw. derer Beauftragten und

 b)  der Transport erfolgt in geschlossenen Behältern, um ein 
Entweichen des ALB auszuschließen und

 c)  eine unverzügliche Behandlung und Kennzeichnung ge-
mäß ISPM 15 ist sichergestellt und

 d)  die Entsorgung des bei der Weiterbearbeitung anfallen-
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den Abfallmaterials erfolgt derart, dass die Verbreitung 
des ALB ausgeschlossen ist.

Hierfür ist bei dem AELF Ebersberg eine Genehmigung mit be-
gründeter, schriftlicher Darlegung der geplanten einzelnen  
Arbeitsschritte mindestens vier Wochen zuvor zu beantragen.

3.7 Verbot der Anpflanzung in der Befallszone

Die Anpflanzung von spezifizierten Pflanzen sowie von Pflanzen 
der Gattung Sorbus spp. ist in der Befallszone verboten.

3.8 Maßnahmen nach Anhang III, Abschnitt 3. Nr. 1, Buchstabe 
j) des EU-Durchführungsbeschlusses bleiben vorbehalten.

4. Die Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilweise 
widerrufen werden oder mit weiteren Nebenbestimmungen ver-
sehen werden.

5. Die sofortige Vollziehung der Nummern 2 und 3 wird ange-
ordnet.

6. Die Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntma-
chung als bekanntgegeben. Die Regelungen der Allgemeinver-
fügung gelten bis zum 31.12.2020. Die Allgemeinverfügung 
vom 16.09.2014, Az. 7322-576/2014, gilt am Tag der Bekannt-
machung dieser Allgemeinverfügung als aufgehoben.

7. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können beim 
AELF Ebersberg, Wasserburger Straße 2, 85560 Ebersberg, 
während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. Fer-
ner werden die Allgemeinverfügung und ihre Begründung auf 
der Homepage des AELF Ebersberg unter www.aelf-eb.bayern.
de eingestellt.

Gründe:

I.

1. Am 09.09.2014 wurde durch die LfL, Institut für Pflanzen-
schutz, in einer Pflanze (Ahornbaum) in der Hohenbrunner Stra-
ße 34 in 85579 Neubiberg Befall mit dem Asiatischen Laub-
holzbockkäfer festgestellt. Der letzte Befall war am 13.07.2015. 
Das AELF Ebersberg hat anhand der Koordinatenpunkte der 
befallenen Pflanzen nach Gauß-Krüger’schem Koordinatensys-
tem eine Befalls- und eine Pufferzone festgesetzt.

2. Der Asiatische Laubholzbockkäfer wird über die Grenzen  
Europas hinaus als ein gefährlicher Schädling in Pflanzen, ins-
besondere in Laubbäumen und -gehölzen angesehen. Der  
Asiatische Laubholzbockkäfer ist als Schaderreger in der Pflan-
zenbeschauverordnung, Anhang I Teil A Kapitel I Buchstabe a) 
Nr. 4.1 der Richtlinie 2000/29/EG, aufgeführt. Die Europäische 
Kommission hat den Durchführungsbeschluss (EU) 2015/893 
vom 9. Juni 2015 über Maßnahmen zum Schutz der Union  
gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Anoplophora 
glabripennis (MOTSCHULSKY) erlassen. Dieser Durchführungs-
beschluss regelt die Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers in Deutschland und erfordert eine Änderung zur 
bisherigen Vorgehensweise.

II.

1. Die Zuständigkeit zum Erlass dieser Allgemeinverfügung 
durch das AELF Ebersberg gründet sich entsprechend auf Art. 
8 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuständigkeiten und den Voll-
zug von Rechtsvorschriften im Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft (ZuVLFG) vom 24. Juli 2003 (GVBl S. 470).

2. In Nr. 1 der Allgemeinverfügung werden vorab wesentliche 
Begrifflichkeiten definiert.

3. Die Anordnungen der Nummern 2 und 3 stützen sich auf § 8 
PflSchG. Dabei wurden die Vorgaben des EU-Durchführungs-
beschlusses zugrunde gelegt. Nach § 8 PflSchG kann die zu-
ständige Behörde zur Bekämpfung von Schadorganismen oder 
zur Verhütung der Ein- und Verschleppung von Schadorganis-
men Maßnahmen nach § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 PflSchG er-
greifen, soweit eine Regelung durch Rechtsverordnung nicht 
getroffen ist oder eine durch eine solche Rechtsverordnung ge-
troffene Regelung nicht entgegensteht. Eine Regelung durch 
Rechtsverordnung steht der Allgemeinverfügung nicht entgegen.

Die Maßnahmen nach den Nummern 2 und 3 sind Maßnahmen 
im Sinne von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 PflSchG. Die Betretungs-
rechte sowie das Recht zur Entnahme von Proben und die  
Auskunftspflicht ergeben sich aus § 63 PflSchG und § 1 der 
Pflanzenbeschauverordnung (PflBeschauV).

Die angeordneten Maßnahmen haben zum Ziel, den einge-
schleppten ALB in dem betroffenen Gebiet auszurotten, d. h. 
vollständig zu eliminieren, sowie deren Vermehrung und weitere 
Ausbreitung zu verhindern.

Die Anordnung von Maßnahmen nach § 8 PflSchG steht im 
pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. Sie waren geboten, da 
der ALB ein gefährlicher Quarantäneschädling ist, der mit 
Pflanzenschutzmitteln nicht direkt bekämpft werden kann und 
der bei ungehemmter Entwicklung unmittelbar das Leben der 
Wirtspflanzen des ALB, insbesondere der spezifizierten Pflan-
zen sowie der Gattung Sorbus spp., d. h. der Laubbäume und 
-gehölze dieser Gattungen sowie mittelbar die öffentliche Si-
cherheit durch herabbrechende Äste gefährdet. Daher besteht 
die dringende Notwendigkeit, das Ausmaß des Befalls durch 
Kontrollen festzustellen, um durch entsprechende Maßnahmen, 
die weitere Ausbreitung zu verhindern und den Befall zu tilgen.

Zusätzlich zu den im EU-Durchführungsbeschluss genannten 
spezifizierten Pflanzen wurde in Bayern die Gattung Sorbus 
spp. nachweislich mit dem ALB befallen. Deshalb ist die Gat-
tung Sorbus spp. genauso wie eine spezifizierte Pflanze des 
EU-Durchführungsbeschlusses zu behandeln.

Entsprechend Art. 7 Abs. 1 i.V.m. Anhang III Abschnitt 1 des 
EU-Durchführungsbeschlusses, wissenschaftlichen Grundsät-
zen folgend und unter Berücksichtigung der Biologie des 
Schadorganismus sowie des Ausmaßes des Befalls und der  
im betreffenden Gebiet vorhandenen Wirtspflanzen wurde das 
abgegrenzte Gebiet eingerichtet. Die Voraussetzungen, unter 
denen kein abgegrenztes Gebiet gemäß Anhang III Abschnitt 2 
Nr. 1 des EU-Durchführungsbeschlusses eingerichtet werden 
muss, liegen nicht vor. Um die Anordnungen auf das Maß zu 
beschränken, das zur nachhaltigen Bekämpfung des ALB erfor-
derlich ist, wurde das abgegrenzte Gebiet in Abhängigkeit der 
Einschätzung des Befallsausmaßes durch das AELF Ebersberg 
nicht über den im EU-Durchführungsbeschluss in Anhang III, 
Abschnitt 1 Nr. 1 Buchstabe b) vorgesehenen Mindestradius  
hinaus festgesetzt. Nach dem EU-Durchführungsbeschluss 
umfasst die Befallszone eine Fläche, in der das Auftreten des 
Schadorganismus bestätigt wurde und die alle Pflanzen um-
fasst, die vom Schadorganismus verursachte Symptome auf-
weisen. Die vorliegende Pufferzone hat einen Radius von zwei 
Kilometern über die Grenze der Befallszone hinaus.

Die angeordneten Maßnahmen zur Verbringung gemäß Nr. 3.5 
und 3.6 von bestimmten Pflanzen, Holz und Holzverpackungs-
material sind für eine effektive Bekämpfung des ALB erforder-
lich und erfolgen gemäß den Vorgaben des EU-Durchführungs-
beschlusses 2015/893 vom 9. Juni 2015.

Das Verbot der Anpflanzung spezifizierter Pflanzen in der Be-
fallszone gemäß Nr. 3.7 gilt solange das abgegrenzte Gebiet 
besteht. Dieses kann gemäß Anhang III Abschnitt 1. Nr. 4 Satz 
1 des EU-Durchführungsbeschlusses frühestens nach einem 
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Zeitraum, der auf jeden Fall nicht weniger als vier aufeinander-
folgende, ALB-befallsfreie Jahre beträgt, aufgehoben werden.

4. Die Bestimmungen in Nr. 4 stützen sich auf Art. 36 Abs. 2 
Nrn. 3 und 5 BayVwVfG.

5. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach Nr. 5 ist im 
öffentlichen Interesse erforderlich (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
VwGO). Nach dem Auffinden des ALB im Jahr 2015 ist nicht 
auszuschließen, dass es seither zu weiteren Eiablagen gekom-
men ist. Deshalb steht zu befürchten, dass bei weiterem Zu-
warten neue Larven des ALB schlüpfen werden. Der Larvenfraß 
führt in Abhängigkeit der Befallsdichte zu starker Schädigung 
der Äste, die herab brechen können und damit eine Verkehrs-
gefährdung darstellen. Mit fortschreitendem Befall stirbt die be-
troffene Pflanze ab. Das öffentliche Interesse, den vorhandenen 
Befall zu erkennen und zu tilgen, bevor der Schädling sich wei-
ter ausbreitet und neue Pflanzen befällt, ist höher zu bewerten 
als das Interesse an einer aufschiebenden Wirkung eines 
Rechtsbehelfs.

Ein mögliches Rechtsbehelfsverfahren und ein sich mitunter 
anschließendes Klage- und Berufungsverfahren können sich 
über mehrere Jahre hinziehen, so dass der Erfolg der Bekämp-
fungsmaßnahmen ohne Sofortvollzug nicht gewährleistet wer-
den kann.

6. Die Allgemeinverfügung wird im Bayerischen Staatsanzeiger 
öffentlich bekannt gegeben (Art. 41 Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG). 
Die für die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit maßgebli-
chen Gründe machen es erforderlich, dass die Allgemeinverfü-
gung sofort mit der Bekanntgabe wirksam wird. Gemäß Art. 41 
Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG war deshalb zu bestimmen, dass als 
Tag der Bekanntgabe der auf die Bekanntmachung folgende 
Tag gilt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach  
seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift dem Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg, Wasser-
burger Straße 2, 85560 Ebersberg einzulegen. Der Widerspruch 
kann auch elektronisch mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach dem Signaturgesetzversehen unter der Adresse 
poststelle@aelf-eb.bayern.de eingelegt werden. Sollte über den 
Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München, Bayerstra-
ße 30, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 
München, Bayerstraße 30, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erhe-
ben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bay-
ern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid (Allgemeinverfügung) soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schrift-
sätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.

Wegen der Anordnung der sofortigen Vollziehung in Nr. 5 der 
Allgemeinverfügung haben Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen diese Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung 
(§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO); das bedeutet, dass die Allge-
meinverfügung auch dann befolgt werden muss, wenn sie mit 
Widerspruch und Klage angegriffen wird. Beim AELF Ebersberg 
kann die Aussetzung der Vollziehung (§ 80 Abs. 4 VwGO) oder 
beim oben genannten Verwaltungsgericht die Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs beantragt 
werden (§ 80 Abs. 1, Abs. 5 VwGO).

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-

rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl S. 390) wurde im Bereich des Landwirtschaftsrechts 
ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung 
und unmittelbarer Klageerhebung.

–  Ein elektronisch eingelegter Widerspruch muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 
versehen sein. Eine elektronische Widerspruchseinlegung ohne 
qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig.

–  Eine Klageerhebung in elektronischer Form ist unzulässig.
–  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-

tungsgerichten seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

Weitere Hinweise:
Diese Allgemeinverfügung ist eine Anordnung nach § 8 PflSchG. 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung 
dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt, handelt nach § 68 
Abs. 1 Nr. 1 PflSchG ordnungswidrig und kann gemäß § 68 
Abs. 3 PflSchG mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 € belangt 
werden.

Wird einer vollziehbaren Anordnung dieser Allgemeinverfügung 
nicht unverzüglich nachgekommen, kann die zuständige Be-
hörde zur Durchsetzung Zwangsmittel anwenden. In Betracht 
kommt die Androhung von Zwangsgeld in einer Höhe von bis 
zu 50.000 € oder die Ersatzvornahme zu Lasten des Besitzers 
oder Verfügungsberechtigten.

Nach Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuständigkeiten und 
den Vollzug von Rechtsvorschriften im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft (ZuVLFG) vom 24. Juli 2003 (GVBl S. 470) ist 
das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg 
für die Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers auf Waldflächen im abgegrenzten Gebiet zuständig.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg, den 
08.01.2016

gez.
Friedrich Nebl 
Leitender Forstdirektor
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Allgemeinverfügung

der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
über Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laub-
holzbockkäfers (Anoplophora glabripennis MOTSCHULSKY)

vom 08.01.2016, Az. IPS 4d-7322.460

Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG);
Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers (Anoplophora glabripennis MOTSCHULSKY) 
betreffend die Gebiete der Stadt München und der Gemein-
den Aschheim, Feldkirchen, Haar, Kirchheim b. München 
und Vaterstetten

Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) erlässt 
folgende

Allgemeinverfügung:

1. Begriffsbestimmungen

Für diese Allgemeinverfügung gelten folgende Begriffsbestim-
mungen bzw. Abkürzungen:

a)  ALB: Asiatischer Laubholzbockkäfer (lateinische Bezeich-
nung: Anoplophora glabripennis (MOTSCHULSKY))

b)  EU-Durchführungsbeschluss: Durchführungsbeschluss (EU) 
2015/893 der Kommission vom 9. Juni 2015 über Maßnah-
men zum Schutz der Union gegen die Einschleppung und 
Ausbreitung von Anoplophora glabripennis (MOTSCHULSKY), 
veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl.)  
L 146 vom 11.6.2015, S. 16–28

c)  Spezifizierte Pflanzen: folgende Pflanzen im Sinne des Art. 1 
Buchstabe a) des EU-Durchführungsbeschlusses mit einem 
Stammdurchmesser, an seiner stärksten Stelle, von 1 cm 
oder mehr:

Lateinische 
Gattungsbezeichnung:

Deutsche 
Gattungsbezeichnung:

Acerspp. Ahorn
Aesculus spp. Rosskastanie
Alnus spp. Erle
Betula spp. Birke
Carpinus spp. Hainbuche
Cercidiphyllum spp. Kuchen- oder Katsurabaum
Corylus spp. Hasel(nuss)
Fagus spp. Buche
Fraxinus spp. Esche
Koelreuteria spp. Blasenesche
Platanus spp. Platane
Populus spp. Pappel
Salix spp. Weide
Tilia spp. Linde
Ulmus spp. Ulme

spp. : alle Arten der Gattung

d)  Spezifiziertes Holz: 
ganz oder teilweise aus den spezifizierten Pflanzen gewon-
nenes Holz im Sinne des Art. 1 Buchstabe b) des EU-Durch-
führungsbeschlusses in Form von:
–  Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder 

vierseitig grob zugerichtet,
–  einschließlich solchem, das mit Farbe, Beize, Kreosot oder 

anderen Konservierungsstoffen behandelt wurde.

–  Sägeholz oder anders bearbeitetes Holz mit einer Dicke 
von mehr als 6 mm.

– Vorgefertigten Gebäuden
– Bahnschwellen
– Holzpfählen
– Plättchen oder Schnitzeln
–  Brennholz (Rundlinge, Scheite, Zweige, Reisigbündel oder 

andere)
– nicht verpresste Holzabfälle und anderer Holzausschuss

e)  Spezifiziertes Holzverpackungsmaterial: 
ganz oder teilweise aus den spezifizierten Pflanzen gewon-
nenes Holzverpackungsmaterial

f)  Wirtspflanzen: folgende Pflanzen gemäß Anhang I des EU-
Durchführungsbeschlusses:

Lateinische 
Gattungsbezeichnung:

Deutsche 
Gattungsbezeichnung:

Acer spp. Ahorn
Aesculus spp. Rosskastanie
Albizia spp. Schirm- oder Seidenakazie
Alnus spp. Erle
Betula spp. Birke
Buddleja spp. Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch
Carpinus spp. Hainbuche
Celtis spp. Zürgelbaum
Cercidiphyllum spp. Kuchen- oder Katsurabaum
Corylus spp. Hasel(nuss)
Elaeagnus spp. Ölweide
Fagus spp. Buche
Fraxinus spp. Esche
Hibiscus spp. Hibiskus
Koelreuteria spp. Blasenesche

Malus spp. Apfelbaum

Melia spp Zedrachbaum

Morus spp. Maulbeerbaum

Platanus spp. Platane

Populus spp. Pappel

Prunus spp. Prunus-Arten: z. B. Kirsche, Pflaume

Pyrus spp. Birnbaum

Quercus rubra Amerikanische Roteiche

Robinia spp. Robinie

Salix spp. Weide

Sophora spp. Schnurbaum, Perlschnurbaum

Sorbus spp. Sorbus-Arten: z. B. Vogelbeere,  
Mehlbeere

Tilia spp. Linde

Ulmus spp. Ulme

spp. : alle Arien der Gattung

g)  ISPM 15: International Standard for Phytosanitary Measures 
No. 15 (Internationaler Standard für phytosanitäre Maßnah-
men Nr. 15 der Food and Agriculture Organization of United 
Nations (FAO))

h)  Pflanzenpass: Pflanzenpass gemäß § 13c Abs. 1 Satz 1 der 
Pflanzenbeschauverordnung i. V. m. der Richtlinie 92/105/
EWG der Kommission vom 3. Dezember 1992.
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2. Abgegrenztes Gebiet (Quarantänezone)

Nachfolgend wird ein sogenanntes abgegrenztes Gebiet (Qua-
rantänezone) eingerichtet, das aus einer Befallszone und einer 
Pufferzone besteht:

a) Befallszone
  Die Befallszone ist die Gesamtheit der Kreisflächen mit ei-

nem Radius von jeweils 100 Metern, um die in Anlage 1 ge-
nannten Koordinatenpunkte nach Gauß-Krüger’schem Koor-
dinatensystem.

b) Pufferzone
  Die Pufferzone grenzt an die Befallszone an. Ausgehend von 

den oben unter a) genannten Koordinatenpunkten hat die 
Pufferzone einen Radius von zwei Kilometern über die Gren-
ze der Befallszone hinaus. Die Außengrenzen der Pufferzone 
sind die Außengrenzen des abgegrenzten Gebietes.

c)  Ausgenommen von den Regelungen dieser Allgemeinverfü-
gung sind alle Waldflächen im Sinne des Art. 2 des Wald-
gesetzes für Bayern (BayWaldG).

d)  Das abgegrenzte Gebiet ist zur Veranschaulichung in dem 
beiliegenden Luftbild, das weder Bestandteil dieser Allge-
meinverfügung ist, noch der metergenauen Abgrenzung der 
Zonen dient, rot markiert. Die Grenzen der Befallszone sind 
durch eine gepunktete Linie dargestellt. Die Waldflächen im 
abgegrenzten Gebiet sind gelb markiert.

3. Maßnahmen im abgegrenzten Gebiet (Quarantänezone)

3.1 Kontrollen

Besitzer und Verfügungsberechtigte von Wirtspflanzen auf 
Grundstücken im abgegrenzten Gebiet sind verpflichtet, diese 
ganzjährig im Intervall von zwei Monaten auf ALB-Befallssymp-
tome und auf geschlüpfte Käfer des ALB zu kontrollieren. Be-
fallssymptome sind insbesondere Ausbohrlöcher, Eiablagestellen, 
Rindenschäden mit Auswurf von Nagespänen oder Reifungs-
fraßstellen. Für die Kontrollen sind vorzugsweise trockene Tage 
zu nutzen.

3.2 Anzeigepflicht bei Verdacht auf Auftreten des ALB

Wird der ALB oder werden ALB-Befallssymptome insbesonde-
re wie Ausbohrlöcher, Eiablagestellen, Rindenschäden mit Aus-
wurf von Nagespänen oder Reifungsfraßstellen gefunden, ist 
die betroffene Pflanze unverzüglich mit genauer Angabe des 
Standortes zu melden.

Neben den Besitzern und Verfügungsberechtigten sind auch 
Personen, die beruflich oder zu Erwerbszwecken mit Pflanzen 
oder Holz von Laubbäumen bzw. -gehölzen im abgegrenzten 
Gebiet zu tun haben, zur Meldung von ALB-Befall oder ALB-
Befallsverdacht verpflichtet.

Meldungen sind an die
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Institut für Pflanzenschutz
Lange Point 10
85354 Freising
Telefon: 08161-715730, Fax: 08161-715752
E-Mail: ALB@LfL.bayern.de

zu richten.

3.3  Betretungsrecht sowie Pflicht zur Auskunft und Unterstüt-
zung

Besitzer und Verfügungsberechtigte von Grundstücken im ab-
gegrenzten Gebiet sind verpflichtet, Mitarbeitern oder Beauf-

tragten der LfL Zugang zu den Pflanzen zu gewähren, die 
Durchführung vorgeschalteter Maßnahmen wie z. B. einer Be-
standserfassung von Pflanzen, von Kontroll- und Bekämpfungs-
maßnahmen sowie die Entnahme von Proben zu dulden und 
die erforderliche Unterstützung zu leisten. Diese Personen  
haben insbesondere den Mitarbeitern oder Beauftragten der 
LfL auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchfüh-
rung der Aufgaben der LfL gemäß § 63 Abs. 1 PflSchG erfor-
derlich sind. Mitarbeiter oder Beauftragte der LfL können im 
Rahmen der Bestimmungen des § 63 Abs. 2 bis 5 PflSchG von 
den dort bezeichneten Maßnahmen Gebrauch machen.

3.4 Bekämpfung

3.4.1 Fällung und Entsorgung befallener Pflanzen sowie von 
Pflanzen mit ALB-Befallssymptomen

Wird an einer Pflanze Befall durch den ALB festgestellt oder 
weist eine Pflanze ALB-Befallssymptome auf, so sind Besitzer 
und Verfügungsberechtigte verpflichtet, diese Pflanze unverzüg-
lich zu fällen oder fällen zu lassen und das Holz entsprechend 
den Anweisungen der Mitarbeiter oder Beauftragten der LfL zu 
entsorgen. Auch die Wurzeln der Pflanzen sind zu entfernen, 
falls unterhalb des Wurzelhalses Fraßgänge festgestellt werden. 
Die Maßnahmen sind von sonstigen Berechtigten zu dulden.

3.4.2 Fällung und Entsorgung befallsverdächtiger Pflanzen

Spezifizierte Pflanzen sowie Pflanzen der Gattung Sorbus spp. 
(z. B. Vogelbeere, Mehlbeere) sind im Umkreis von 100 Metern 
um ALB-befallene Pflanzen zu fällen und das Holz entspre-
chend den Anweisungen der Mitarbeiter oder Beauftragten der 
LfL zu entsorgen. Die Maßnahmen sind von sonstigen Berech-
tigten zu dulden.

Die Behörde kann darüber hinaus alle Maßnahmen anordnen, 
die zu einer Bekämpfung des ALB im Einzelfall notwendig sind.

3.5 Allgemeines zur Verbringung – Anzeigepflicht und Zustim-
mung der Behörde

Die Verbringung von spezifizierten Pflanzen, von spezifiziertem 
Holz und von spezifiziertem Holzverpackungsmaterial und zu-
sätzlich von Pflanzen, Holz und Holzverpackungsmaterial der 
Gattung Sorbus spp. (z. B. Vogelbeere, Mehlbeere) innerhalb 
des abgegrenzten Gebietes und aus dem abgegrenzten Gebiet 
heraus darf nur unter Einhaltung der nachfolgend unter Punkt 
3.6 genannten Bedingungen gemäß Anhang II, Abschnitt 2. des 
EU-Durchführungsbeschlusses erfolgen. Eine Verbringung er-
fordert grundsätzlich die vorherige Ausstellung eines Pflanzen-
passes durch die LfL außer im Fall von spezifiziertem Holzver-
packungsmaterial. In diesem Fall sind die Vorgaben gemäß 
ISPM 15 einzuhalten. Ob eine Verbringung vorliegt, entscheidet 
für Transporte und ähnliche Handlungen innerhalb des abge-
grenzten Gebietes die LfL im Einzelfall und bescheinigt dies er-
forderlichenfalls.

Jede geplante Maßnahme bzw. Handlung wie z. B. Transport 
im Sinne des vorstehenden Absatzes ist mindestens zwei Wo-
chen vorher der LfL anzuzeigen und bedarf der Zustimmung 
der zuständigen Behörde.

Für Maßnahmen zum Zwecke einer Entsorgung von spezifizier-
ten Pflanzen und spezifiziertem Holz oder Holzverpackungen 
sowie von Holz, Pflanzen und Holzverpackungsmaterial der 
Gattung Sorbus spp. legt die LfL die notwendigen Bedingun-
gen fest, die insbesondere das Häckseln, den Transport in ge-
schlossenen Behältern und das unverzügliche Verbrennen in  
einer bestimmten Anlage regeln.

Für Maßnahmen auf Anordnung der LfL bedarf es keiner ge-
sonderten Anzeige und Zustimmung. Dies gilt auch für die Ent-
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sorgung auf von der LfL freigegebenen Sammelplätzen. Dazu 
soll im abgegrenzten Gebiet mindestens eine separate Sammel-
stelle je Befallszone und je Pufferzone für Schnittgut der spezi-
fizierten Pflanzen und von Pflanzen der Gattung Sorbus spp. 
von den betroffenen Kommunen eingerichtet werden. Schnitt-
gut der spezifizierten Pflanzen aus dem abgegrenzten Gebiet ist 
dort zusammenzuführen und zu häckseln. Anschließend erfolgt 
die Verbrennung dieses Hackgutes unter amtlicher Aufsicht.

Anzeige- und zustimmungsfrei ist der Transit durch das abge-
grenzte Gebiet ohne Zwischenlagerung im abgegrenzten Gebiet, 
also der Transport durch das abgegrenzte Gebiet von spezifizier-
tem Holz, spezifizierten Pflanzen und spezifiziertem Holzverpa-
ckungsmaterial sowie von Holz, Pflanzen und Holzverpackungs-
material der Gattung Sorbus spp. mit Ursprung außerhalb des 
abgegrenzten Gebietes.

3.6 Bedingungen für die Verbringung

3.6.1 Verbringung spezifizierter Pflanzen und von Pflanzen der 
Gattung Sorbus spp. (z. B. Vogelbeere, Mehlbeere, etc.) – im 
Folgenden „derartige Pflanzen“ genannt

Derartige Pflanzen, die aus dem abgegrenzten Gebiet stammen, 
dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen verbracht werden:

a)  ein für diese Pflanzen ausgestellter Pflanzenpass liegt bei und

b)  die Standzeit der Pflanzen am Erzeugungsort beträgt min-
destens zwei Jahre bzw. bei jüngeren Pflanzen müssen diese 
die gesamte bisherige Lebenszeit am Erzeugungsort gestan-
den haben, und

c)  der Erzeugungsort, der zweimal jährlich von der LfL auf  
ALB-Befallssymptome negativ untersucht wurde, von der LfL 
registriert ist und

d)  folgende speziellen Anforderungen an die Produktionsfläche 
eingehalten wurden:

aa)  vollständiger physischer Schutz der Pflanzen (z. B. ALB-
dichte Netzzelte oder Käfige, die von der LfL anerkannt 
und abgenommen wurden.) oder

bb)  im Umkreis von mindestens einen Kilometer um die Pro-
duktionsfläche wurden von der LfL, die diese Überprüfung 
einmal jährlich vorzunehmen hat, keine ALB-Befallssymp-
tome festgestellt und

–  geeignete Präventivbehandlung wurde angewandt  
(sofern zulässig) oder

–  destruktive Probenahme gemäß Anhang II Abschnitt 2, 
Teil A, Nr. 1, Buchstabe c) des EU-Durchführungs-
beschlusses

Derartige Pflanzen, die nicht aus dem abgegrenzten Gebiet 
stammen, aber an einen Erzeugungsort in dieses Gebiet einge-
bracht werden, dürfen nur unter den in Punkt 3.6.1 d) genann-
ten Bedingungen und nur wenn diesen ein Pflanzenpass beige-
fügt ist, verbracht werden.

3.6.2 Verbringung spezifizierten Holzes und von Holz der Gat-
tung Sorbus spp. – im Folgenden „derartiges Holz“ genannt

3.6.2.1 Derartiges Holz außer in Form von Plättchen, Schnitzeln, 
etc.

Derartiges Holz
a)  mit Ursprung in einem abgegrenzten Gebiet (betrifft Rund- 

und Schnittholz) oder
b)  mit Ursprung nicht im abgegrenzten Gebiet, das in solche 

Gebiete eingebracht wurde, aber dessen natürliche Oberflä-

chenrundungen ganz oder teilweise erhalten sind (betrifft 
nicht Schnittholz) 

darf nur verbracht werden, wenn alle folgenden Anforderungen 
an das Holz erfüllt werden:

aa) es muss von einem gültigen Pflanzenpass begleitet sein,
bb) es ist entrindet,
cc)  es wurde einer Hitzebehandlung unterzogen (Temperatur 

56°C/Einwirk-Dauer: 30 Minuten über den gesamten 
Querschnitt) und

dd) es trägt die Markierung „HT“ auf Holz oder Verpackung.

3.6.2.2 Derartiges Holz in Form von Plättchen, Schnitzeln, etc.

Derartiges Holz in Form von Plättchen, Schnitzeln, etc. mit Ur-
sprung in einem abgegrenzten Gebiet muss für das Verbringen 
folgende Anforderungen erfüllen:

a)  es muss von einem gültigen Pflanzenpass begleitet sein und
b)  es muss entrindet und mit Hitze behandelt (Temperatur 

56°C/Einwirk-Dauer: 30 Minuten über den gesamten Quer-
schnitt) oder

c)  es muss zu Hackschnitzeln von maximal 2,5 cm Stärke und 
Breite verarbeitet sein.

3.6.3 Spezifiziertes Holzverpackungsmaterial und Holzverpa-
ckungsmaterial der Gattung Sorbus spp. – im Folgenden „der-
artiges Holzverpackungsmaterial“ genannt

Derartiges Holzverpackungsmaterial mit Ursprung im abge-
grenzten Gebiet darf nur verbracht werden, wenn eine Behand-
lung und Markierung gemäß ISPM 15 stattgefunden hat.

3.6.4 Ausnahmen, sofern im abgegrenzten Gebiet keine Be-
handlungsbetriebe liegen

Stehen im abgegrenzten Gebiet keine Behandlungs- bzw. Ver-
arbeitungsmöglichkeiten für Holz im Sinne von Nr. 3.6.2 bzw. 
Holzverpackungsmaterial im Sinne von Nr. 3.6.3 zur Verfügung, 
so ist ein Transport zur nächstgelegenen Einrichtung unter fol-
genden Bedingungen zulässig:

a)  der Transport erfolgt unter Aufsicht der LfL bzw. derer Beauf-
tragten und

b)  der Transport erfolgt in geschlossenen Behältern, um ein 
Entweichen des ALB auszuschließen und

c)  eine unverzügliche Behandlung und Kennzeichnung gemäß 
ISPM 15 ist sichergestellt und

d)  die Entsorgung des bei der Weiterbearbeitung anfallenden 
Abfallmaterials erfolgt derart, dass die Verbreitung des ALB 
ausgeschlossen ist.

Hierfür ist bei der LfL eine Genehmigung mit begründeter, 
schriftlicher Darlegung der geplanten einzelnen Arbeitsschritte 
mindestens vier Wochen zuvor zu beantragen.

3.7 Verbot der Anpflanzung in der Befallszone

Die Anpflanzung von spezifizierten Pflanzen sowie von Pflanzen 
der Gattung Sorbus spp. ist in der Befallszone verboten.

3.8 Maßnahmen nach Anhang III, Abschnitt 3. Nr. 1, Buchstabe 
j) des EU-Durchführungsbeschlusses bleiben vorbehalten.

4. Die Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilweise 
widerrufen werden oder mit weiteren Nebenbestimmungen ver-
sehen werden.

5. Die sofortige Vollziehung der Nummern 2 und 3 wird ange-
ordnet.
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6. Die Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntma-
chung als bekanntgegeben. Die Regelungen der Allgemeinver-
fügung gelten bis zum 31.12.2019. Die Allgemeinverfügung 
vom 20.11.2012, Az. IPS 4c-7322.460, zuletzt geändert am 
11.11.2014, gilt am Tag der Bekanntmachung dieser Allgemein-
verfügung als aufgehoben.

7. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können bei der 
LfL, Institut für Pflanzenschutz, Lange Point 10 in 85354 Frei-
sing während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
Ferner werden die Allgemeinverfügung und ihre Begründung 
auf der Homepage der LfL unter www.LfL.bayern.de unter „Pflan-
zenschutz/Pflanzengesundheit und Quarantäne“ eingestellt.

Gründe:

I.

1. Am 08.10.2012 wurde durch die LfL, Institut für Pflanzen-
schutz, in einer Pflanze (Ahornbaum) im Fasanweg in 85622 
Feldkirchen Befall mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer 
festgestellt. Der letzte Befall war am 17.04.2015. Die LfL hat 
anhand der Koordinatenpunkte der befallenen Pflanzen nach 
Gauß-Krüger’schem Koordinatensystem eine Befalls- und eine 
Pufferzone festgesetzt.

2. Der Asiatische Laubholzbockkäfer wird über die Grenzen  
Europas hinaus als ein gefährlicher Schädling in Pflanzen, ins-
besondere in Laubbäumen und -gehölzen angesehen. Der  
Asiatische Laubholzbockkäfer ist als Schaderreger in der Pflan-
zenbeschauverordnung, Anhang I Teil A Kapitel I Buchstabe a) 
Nr. 4.1 der Richtlinie 2000/29/EG, aufgeführt. Die Europäische 
Kommission hat den Durchführungsbeschluss (EU) 2015/893 
vom 9. Juni 2015 über Maßnahmen zum Schutz der Union  
gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Anoplophora 
glabripennis (MOTSCHULSKY) erlassen. Dieser Durchführungs-
beschluss regelt die Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers in Deutschland und erfordert eine Änderung zur 
bisherigen Vorgehensweise.

II.

1. Die Zuständigkeit zum Erlass dieser Allgemeinverfügung 
durch die LfL gründet sich entsprechend auf Art. 8 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Zuständigkeiten und den Vollzug von 
Rechtsvorschriften im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
(ZuVLFG) vom 24. Juli 2003 (GVBl S. 470).

2. In Nr. 1 der Allgemeinverfügung werden vorab wesentliche 
Begrifflichkeiten definiert.

3. Die Anordnungen der Nummern 2 und 3 stützen sich auf § 8 
PflSchG. Dabei wurden die Vorgaben des EU-Durchführungs-
beschlusses zugrunde gelegt. Nach § 8 PflSchG kann die zu-
ständige Behörde zur Bekämpfung von Schadorganismen oder 
zur Verhütung der Ein- und Verschleppung von Schadorganis-
men Maßnahmen nach § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 PflSchG er-
greifen, soweit eine Regelung durch Rechtsverordnung nicht 
getroffen ist oder eine durch eine solche Rechtsverordnung ge-
troffene Regelung nicht entgegensteht. Eine Regelung durch 
Rechtsverordnung steht der Allgemeinverfügung nicht entgegen.

Die Maßnahmen nach den Nummern 2 und 3 sind Maßnahmen 
im Sinne von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 PflSchG. Die Betretungs-
rechte sowie das Recht zur Entnahme von Proben und die  
Auskunftspflicht ergeben sich aus § 63 PflSchG und § 1 der 
Pflanzenbeschauverordnung (PflBeschauV).

Die angeordneten Maßnahmen haben zum Ziel, den einge-
schlepp ten ALB in dem betroffenen Gebiet auszurotten, d. h. 
vollständig zu eliminieren, sowie deren Vermehrung und weitere 
Ausbreitung zu verhindern.

Die Anordnung von Maßnahmen nach § 8 PflSchG steht im 
pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. Sie waren geboten, da 
der ALB ein gefährlicher Quarantäneschädling ist, der mit 
Pflanzenschutzmitteln nicht direkt bekämpft werden kann und 
der bei ungehemmter Entwicklung unmittelbar das Leben der 
Wirtspflanzen des ALB, insbesondere der spezifizierten Pflan-
zen sowie der Gattung Sorbus spp., d. h. der Laubbäume  
und -gehölze dieser Gattungen sowie mittelbar die öffentliche 
Sicherheit durch herabbrechende Äste gefährdet. Daher be-
steht die dringende Notwendigkeit, das Ausmaß des Befalls 
durch Kontrollen festzustellen, um durch entsprechende Maß-
nahmen, die weitere Ausbreitung zu verhindern und den Befall 
zu tilgen.

Zusätzlich zu den im EU-Durchführungsbeschluss genannten 
spezifizierten Pflanzen wurde in Bayern die Gattung Sorbus 
spp. nachweislich mit dem ALB befallen. Deshalb ist die Gat-
tung Sorbus spp. genauso wie eine spezifizierte Pflanze des 
EU-Durchführungsbeschlusses zu behandeln.

Entsprechend Art. 7 Abs. 1 i.V.m. Anhang III Abschnitt 1 des 
EU-Durchführungsbeschlusses, wissenschaftlichen Grundsätzen 
folgend und unter Berücksichtigung der Biologie des Schad-
organismus sowie des Ausmaßes des Befalls und der im be-
treffenden Gebiet vorhandenen Wirtspflanzen wurde das abge-
grenzte Gebiet eingerichtet. Die Voraussetzungen, unter denen 
kein abgegrenztes Gebiet gemäß Anhang III Abschnitt 2 Nr. 1 
des EU-Durchführungsbeschlusses eingerichtet werden muss, 
liegen nicht vor. Um die Anordnungen auf das Maß zu be-
schränken, das zur nachhaltigen Bekämpfung des ALB erfor-
derlich ist, wurde das abgegrenzte Gebiet in Abhängigkeit der 
Einschätzung des Befallsausmaßes durch die LfL nicht über 
den im EU-Durchführungsbeschluss in Anhang III, Abschnitt 1 
Nr. 1 Buchstabe b) vorgesehenen Mindestradius hinaus fest-
gesetzt. Nach dem EU-Durchführungsbeschluss umfasst die 
Befallszone eine Fläche, in der das Auftreten des Schadorga-
nismus bestätigt wurde und die alle Pflanzen umfasst, die vom 
Schadorganismus verursachte Symptome aufweisen. Die vor-
liegende Pufferzone hat einen Radius von zwei Kilometern über 
die Grenze der Befallszone hinaus.

Die angeordneten Maßnahmen zur Verbringung gemäß Nr. 3.5 
und 3.6 von bestimmten Pflanzen, Holz und Holzverpackungs-
material sind für eine effektive Bekämpfung des ALB erforder-
lich und erfolgen gemäß den Vorgaben des EU-Durchführungs-
beschlusses 2015/893 vom 9. Juni 2015.

Das Verbot der Anpflanzung spezifizierter Pflanzen in der Be-
fallszone gemäß Nr. 3.7 gilt solange das abgegrenzte Gebiet 
besteht. Dieses kann gemäß Anhang III Abschnitt 1. Nr. 4 Satz 
1 des EU-Durchführungsbeschlusses frühestens nach einem 
Zeitraum, der auf jeden Fall nicht weniger als vier aufeinander-
folgende, ALB-befallsfreie Jahre beträgt, aufgehoben werden.

4. Die Bestimmungen in Nr. 4 stützen sich auf Art. 36 Abs. 2 
Nrn. 3 und 5 BayVwVfG.

5. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach Nr. 5 ist im 
öffentlichen Interesse erforderlich (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
VwGO). Nach dem Auffinden des ALB im Jahr 2015 ist nicht 
auszuschließen, dass es seither zu weiteren Eiablagen gekom-
men ist. Deshalb steht zu befürchten, dass bei weiterem Zu-
warten neue Larven des ALB schlüpfen werden. Der Larvenfraß 
führt in Abhängigkeit der Befallsdichte zu starker Schädigung 
der Äste, die herab brechen können und damit eine Verkehrs-
gefährdung darstellen. Mit fortschreitendem Befall stirbt die be-
troffene Pflanze ab. Das öffentliche Interesse, den vorhandenen 
Befall zu erkennen und zu tilgen, bevor der Schädling sich wei-
ter ausbreitet und neue Pflanzen befällt, ist höher zu bewerten 
als das Interesse an einer aufschiebenden Wirkung eines 
Rechtsbehelfs.
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Ein mögliches Rechtsbehelfsverfahren und ein sich mitunter 
anschließendes Klage- und Berufungsverfahren können sich 
über mehrere Jahre hinziehen, so dass der Erfolg der Bekämp-
fungsmaßnahmen ohne Sofortvollzug nicht gewährleistet wer-
den kann.

6. Die Allgemeinverfügung wird im Bayerischen Staatsanzeiger 
öffentlich bekannt gegeben (Art. 41 Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG). 
Die für die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit maßgebli-
chen Gründe machen es erforderlich, dass die Allgemeinverfü-
gung sofort mit der Bekanntgabe wirksam wird. Gemäß Art. 41 
Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG war deshalb zu bestimmen, dass als 
Tag der Bekanntgabe der auf die Bekanntmachung folgende 
Tag gilt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift der Baye-
rischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Menzinger Straße 54 
in 80638 München einzulegen. Der Widerspruch kann auch 
elektronisch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
nach dem Signaturgesetzversehen unter der Adresse AFR@LfL.
bayern.de eingelegt werden. Sollte über den Widerspruch ohne 
zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent-
schieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in 80335 München, Bayerstraße 30, schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstel-
le dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor 
Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände 
des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 
München, Bayerstraße 30, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erhe-
ben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bay-
ern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid (Allgemeinverfügung) soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schrift-
sätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.

Wegen der Anordnung der sofortigen Vollziehung in Nr. 5 der 
Allgemeinverfügung haben Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen diese Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung 
(§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO); das bedeutet, dass die Allge-
meinverfügung auch dann befolgt werden muss, wenn sie mit 
Widerspruch und Klage angegriffen wird. Bei der Abteilung  
Förderwesen und Fachrecht der LfL kann die Aussetzung der 
Vollziehung (§ 80 Abs. 4 VwGO) oder beim oben genannten 
Verwaltungsgericht die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs beantragt werden (§ 80 Abs. 1, 
Abs. 5 VwGO).

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-

rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 

(GVBl S. 390) wurde im Bereich des Landwirtschaftsrechts 
ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung 
und unmittelbarer Klageerhebung.

–  Ein elektronisch eingelegter Widerspruch muss mit einer  
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signatur-
gesetz versehen sein. Eine elektronische Widerspruchseinle-
gung ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig.

– Eine Klageerhebung in elektronischer Form ist unzulässig.
–  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-

tungsgerichten seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

Weitere Hinweise:

Diese Allgemeinverfügung ist eine Anordnung nach § 8 PflSchG. 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung 
dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt, handelt nach § 68 
Abs. 1 Nr. 1 PflSchG ordnungswidrig und kann gemäß § 68 
Abs. 3 PflSchG mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 € belangt 
werden.

Wird einer vollziehbaren Anordnung dieser Allgemeinverfügung 
nicht unverzüglich nachgekommen, kann die zuständige Be-
hörde zur Durchsetzung Zwangsmittel anwenden. In Betracht 
kommt die Androhung von Zwangsgeld in einer Höhe von bis 
zu 50.000 € oder die Ersatzvornahme zu Lasten des Besitzers 
oder Verfügungsberechtigten.

Nach Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuständigkeiten und 
den Vollzug von Rechtsvorschriften im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft (ZuVLFG) vom 24. Juli 2003 (GVBl S. 470) ist 
das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg 
für die Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers auf Waldflächen im abgegrenzten Gebiet zuständig.

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Institut für Pflanzenschutz, den 08.01.2016

Dr. Tischner
Direktor an der LfL
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Anlage 1
Tabelle der Koordinatenpunkte

Lfd. Nr. Rechtswert Hochwert Lfd. Nr. Rechtswert Hochwert

1 4480669,604 5334147,052 21 4480636,028 5332707,715

2 4481359,718 5333363,586 22 4480501,165 5332639,723

3 4481445,708 5333420,206 23 4479679,100 5332566,502

4 4480403,280 5334135,499 24 4479674,850 5332629,850

5 4481467,229 5333488,447 25 4479672,707 5332622,839

6 4481448,324 5333510,162 26 4480475,288 5334135,684

7 4480366,884 5333839,393 27 4479706,626 5332612,047

8 4480625,059 5333801,198 28 4480567,389 5334159,094

9 4480609,075 5333800,447 29 4479958,025 5334332,233

10 4480596,964 5333799,878 30 4479276,723 5332575,764

11 4481334,710 5333350,907 31 4479258,943 5332584,019

12 4481427,711 5333408,189 32 4479841,706 5334061,349

13 4480308,957 5334134,006 33 4479359,000 5333271,000

14 4480498,415 5334019,188 34 4480447,812 5333860,876

15 4480620,069 5334160,203 35 4480769,783 5333683,696

16 4479952,776 5334339,126 36 4480765,550 5333687,930

17 4479962,117 5334349,771 37 4480762,375 5333692,375

18 4479959,838 5334393,242 38 4480761,528 5333704,228

19 4480494,862 5332658,061 39 4480006,066 5334046,324

20 4479693,754 5332572,412

Auf den folgenden Flurstücken der Gemarkung 8668 – Feldkirchen – wurde zusätzlich flächendeckender Befall durch die zuständige 
Behörde festgestellt.

Lfd. Nr. Flurstück Lfd. Nr. Flurstück

1 608/11 9 663/57

2 608/7 10 663/6

3 663/0 11 668/66

4 663/23 12 669/23

5 663/30 13 669/24

6 663/31 14 669/25

7 663/32 15 669/28

8 663/33

Die obengenannten Koordinaten in Verbindung mit den flächendeckend befallenen Flurstücken bilden durch einen 100m Radius 
die Fläche des abgegrenzten Gebietes.
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Allgemeinverfügung
des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Ebersberg über Maßnahmen zur Bekämpfung des  
Asiatischen Laubholzbockkäfers (Anoplophora glabripennis 
MOTSCHULSKY)

vom 08.01.2016, Az. 7322-690

Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG);
Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers (Anoplophora glabripennis MOTSCHULSKY) 
betreffend die Gebiete der Stadt München und der Gemein-
den Aschheim, Feldkirchen, Haar, Kirchheim b. München 
und Vaterstetten

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg 
(AELF Ebersberg) erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1. Begriffsbestimmungen

Für diese Allgemeinverfügung gelten folgende Begriffsbestim-
mungen bzw. Abkürzungen:

a)  ALB: Asiatischer Laubholzbockkäfer (lateinische Bezeich-
nung: Anoplophora glabripennis (MOTSCHULSKY))

b)  EU-Durchführungsbeschluss: Durchführungsbeschluss (EU) 
2015/893 der Kommission vom 9. Juni 2015 über Maßnah-
men zum Schutz der Union gegen die Einschleppung und 
Ausbreitung von Anoplophora glabripennis (MOTSCHULSKY), 
veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl.)  
L 146 vom 11.6.2015, S. 16– 28

c)  Spezifizierte Pflanzen: folgende Pflanzen im Sinne des Art. 1 
Buchstabe a) des EU-Durchführungsbeschlusses mit einem 
Stammdurchmesser, an seiner stärksten Stelle, von 1 cm 
oder mehr:

Lateinische 
Gattungsbezeichnung:

Deutsche 
Gattungsbezeichnung:

Acerspp. Ahorn
Aesculus spp. Rosskastanie
Alnus spp. Erle
Betula spp. Birke
Carpinus spp. Hainbuche
Cercidiphyllum spp. Kuchen- oder Katsurabaum
Corylus spp. Hasel(nuss)
Fagus spp. Buche
Fraxinus spp. Esche
Koelreuteria spp. Blasenesche
Platanus spp. Platane
Populus spp. Pappel
Salix spp. Weide
Tilia spp. Linde
Ulmus spp. Ulme

spp. : alle Arten der Gattung

d) Spezifiziertes Holz:
ganz oder teilweise aus den spezifizierten Pflanzen gewonne-
nes Holz im Sinne des Art. 1 Buchstabe b) des EU-Durchfüh-
rungsbeschlusses in Form von:

−  Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder 
vierseitig grob zugerichtet,

−  einschließlich solchem, das mit Farbe, Beize, Kreosot oder 
anderen Konservierungsstoffen behandelt wurde.

−  Sägeholz oder anders bearbeitetes Holz mit einer Dicke 
von mehr als 6 mm.

− Vorgefertigten Gebäuden
− Bahnschwellen
− Holzpfählen
− Plättchen oder Schnitzeln
−  Brennholz (Rundlinge, Scheite, Zweige, Reisigbündel oder 

andere)
− nicht verpresste Holzabfälle und anderer Holzausschuss

e)  Spezifiziertes Holzverpackungsmaterial: 
ganz oder teilweise aus den spezifizierten Pflanzen 
gewonnenes Holzverpackungsmaterial

f)  Wirtspflanzen: folgende Pflanzen gemäß Anhang I des 
EU-Durchführungsbeschlusses:

Lateinische 
Gattungsbezeichnung:

Deutsche 
Gattungsbezeichnung:

Acer spp. Ahorn
Aesculus spp. Rosskastanie
Albizia spp. Schirm- oder Seidenakazie
Alnus spp. Erle
Betula spp. Birke
Buddleja spp. Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch
Carpinus spp. Hainbuche
Celtis spp. Zürgelbaum
Cercidiphyllum spp. Kuchen- oder Katsurabaum
Corylus spp. Hasel(nuss)
Elaeagnus spp. Ölweide
Fagus spp. Buche
Fraxinus spp. Esche
Hibiscus spp. Hibiskus
Koelreuteria spp. Blasenesche

Malus spp. Apfelbaum

Melia spp Zedrachbaum

Morus spp. Maulbeerbaum

Platanus spp. Platane

Populus spp. Pappel

Prunus spp. Prunus-Arten: z. B. Kirsche, Pflaume

Pyrus spp. Birnbaum

Quercus rubra Amerikanische Roteiche

Robinia spp. Robinie

Salix spp. Weide

Sophora spp. Schnurbaum, Perlschnurbaum

Sorbus spp. Sorbus-Arten: z. B. Vogelbeere,  
Mehlbeere

Tilia spp. Linde

Ulmus spp. Ulme

spp. : alle Arien der Gattung

g)  ISPM 15: International Standard for Phytosanitary Measures 
No. 15 (Internationaler Standard für phytosanitäre Maßnah-
men Nr. 15 der Food and Agriculture Organization of United 
Nations (FAO))

h)  Pflanzenpass: Pflanzenpass gemäß § 13c Abs. 1 Satz 1 der 
Pflanzenbeschauverordnung i. V. m. der Richtlinie 92/105/
EWG der Kommission vom 3. Dezember 1992.
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2. Abgegrenztes Gebiet (Quarantänezone)

Nachfolgend wird ein sogenanntes abgegrenztes Gebiet (Qua-
rantänezone) eingerichtet, das aus einer Befallszone und einer 
Pufferzone besteht:

a) Befallszone
Die Befallszone ist die Gesamtheit der Kreisflächen mit ei-
nem Radius von jeweils 100 Metern um die in Anlage 1 ge-
nannten Koordinatenpunkte nach Gauß-Krüger’schem Koor-
dinatensystem.

b) Pufferzone
Die Pufferzone grenzt an die Befallszone an. Ausgehend von 
den oben unter a) genannten Koordinatenpunkten hat die 
Pufferzone einen Radius von zwei Kilometern über die Gren-
ze der Befallszone hinaus. Die Außengrenzen der Pufferzone 
sind die Außengrenzen des abgegrenzten Gebietes.

c)  Diese Allgemeinverfügung betrifft alle Waldflächen im Sinne 
des Art. 2 des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) im ab-
gegrenzten Gebiet.

d)  Das abgegrenzte Gebiet ist zur Veranschaulichung in dem 
beiliegenden Luftbild, das weder Bestandteil dieser Allge-
meinverfügung ist, noch der metergenauen Abgrenzung der 
Zonen dient, rot markiert. Die Grenzen der Befallszone sind 
durch eine gepunktete Linie dargestellt. Die Waldflächen im 
abgegrenzten Gebiet sind gelb markiert.

3. Maßnahmen im abgegrenzten Gebiet (Quarantänezone)

3.1 Kontrollen

Besitzer und Verfügungsberechtigte von Wirtspflanzen auf 
Grundstücken im abgegrenzten Gebiet sind verpflichtet, diese 
ganzjährig im Intervall von zwei Monaten auf ALB-Befalls-
symptome und auf geschlüpfte Käfer des ALB zu kontrollieren.  
Befallssymptome sind insbesondere Ausbohrlöcher, Eiablage-
stellen, Rindenschäden mit Auswurf von Nagespänen oder  
Reifungsfraßstellen. Für die Kontrollen sind vorzugsweise tro-
ckene Tage zu nutzen.

3.2  Anzeigepflicht bei Verdacht auf Auftreten des ALB

Wird der ALB oder werden ALB-Befallssymptome insbesonde-
re wie Ausbohrlöcher, Eiablagestellen, Rindenschäden mit Aus-
wurf von Nagespänen oder Reifungsfraßstellen gefunden, ist 
die betroffene Pflanze unverzüglich mit genauer Angabe des 
Standortes zu melden.

Neben den Besitzern und Verfügungsberechtigten sind auch 
Personen, die beruflich oder zu Erwerbszwecken mit Pflanzen 
oder Holz von Laubbäumen bzw. -gehölzen im abgegrenzten 
Gebiet zu tun haben, zur Meldung von ALB-Befall oder ALB-
Befallsverdacht verpflichtet.

Meldungen sind an das

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg 
Wasserburger Straße 2
85560 Ebersberg
Telefon: 08092/2699-0, Fax: 08092/2699-140
Email: poststelle@aelf-eb.bayern.de

zu richten.

3.3 Betretungsrecht sowie Pflicht zur Auskunft und Unterstüt-
zung

Besitzer und Verfügungsberechtigte von Grundstücken im ab-
gegrenzten Gebiet sind verpflichtet, Mitarbeitern oder Beauf-
tragten des AELF Ebersberg Zugang zu den Pflanzen zu ge-
währen, die Durchführung vorgeschalteter Maßnahmen wie z. B. 
einer Bestandserfassung von Pflanzen, von Kontroll- und Be-

kämpfungsmaßnahmen sowie die Entnahme von Proben zu 
dulden und die erforderliche Unterstützung zu leisten. Diese 
Personen haben insbesondere den Mitarbeitern oder Beauf-
tragten des AELF Ebersberg auf Verlangen die Auskünfte zu er-
teilen, die zur Durchführung der Aufgaben des AELF Ebersberg 
gemäß § 63 Abs. 1 PflSchG erforderlich sind. Die Mitarbeiter 
oder Beauftragten des AELF Ebersberg können im Rahmen der 
Bestimmungen des § 63 Abs. 2 bis 5 PflSchG von den dort be-
zeichneten Maßnahmen Gebrauch machen.

3.4 Bekämpfung

3.4.1 Fällung und Entsorgung befallener Pflanzen sowie von 
Pflanzen mit ALB-Befallssymptomen

Wird an einer Pflanze Befall durch den ALB festgestellt oder 
weist eine Pflanze ALB-Befallssymptome auf, so sind Besitzer 
und Verfügungsberechtigte verpflichtet, diese Pflanze unver-
züglich zu fällen oder fällen zu lassen und das Holz entspre-
chend den Anweisungen der Mitarbeiter oder Beauftragten des 
AELF Ebersberg zu entsorgen. Auch die Wurzeln der Pflanzen 
sind zu entfernen, falls unterhalb des Wurzelhalses Fraßgänge 
festgestellt werden. Die Maßnahmen sind von sonstigen Be-
rechtigten zu dulden.

3.4.2 Fällung und Entsorgung befallsverdächtiger Pflanzen

Spezifizierte Pflanzen sowie Pflanzen der Gattung Sorbus spp. 
(z. B. Vogelbeere, Mehlbeere) sind im Umkreis von 100 Metern 
um ALB-befallene Pflanzen zu fällen und das Holz entspre-
chend den Anweisungen der Mitarbeiter oder Beauftragten des 
AELF Ebersberg zu entsorgen. Die Maßnahmen sind von sons-
tigen Berechtigten zu dulden.

Die Behörde kann darüber hinaus alle Maßnahmen anordnen, 
die zu einer Bekämpfung des ALB im Einzelfall notwendig sind.

3.5 Allgemeines zur Verbringung – Anzeigepflicht und Zustim-
mung der Behörde

Die Verbringung von spezifizierten Pflanzen, von spezifiziertem 
Holz und von spezifiziertem Holzverpackungsmaterial und zu-
sätzlich von Pflanzen, Holz und Holzverpackungsmaterial der 
Gattung Sorbus spp. (z. B. Vogelbeere, Mehlbeere) innerhalb 
des abgegrenzten Gebietes und aus dem abgegrenzten Gebiet 
heraus darf nur unter Einhaltung der nachfolgend unter Punkt
3.6 genannten Bedingungen gemäß Anhang II, Abschnitt 2. des 
EU-Durchführungsbeschlusses erfolgen. Eine Verbringung er-
fordert grundsätzlich die vorherige Ausstellung eines Pflanzen-
passes durch die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) außer 
im Fall von spezifiziertem Holzverpackungsmaterial. In diesem 
Fall sind die Vorgaben gemäß ISPM 15 einzuhalten. Ob eine 
Verbringung vorliegt, entscheidet für Transporte und ähnliche 
Handlungen innerhalb des abgegrenzten Gebietes das AELF 
Ebersberg im Einzelfall und bescheinigt dies erforderlichenfalls.
 
Jede geplante Maßnahme bzw. Handlung wie z. B. Transport 
im Sinne des vorstehenden Absatzes ist mindestens zwei Wo-
chen vorher dem AELF Ebersberg anzuzeigen und bedarf der 
Zustimmung der zuständigen Behörde.

Für Maßnahmen zum Zwecke einer Entsorgung von spezifizier-
ten Pflanzen und spezifiziertem Holz oder Holzverpackungen 
sowie von Holz, Pflanzen und Holzverpackungsmaterial der 
Gattung Sorbus spp. legt das AELF Ebersberg die notwendigen 
Bedingungen fest, die insbesondere das Häckseln, den Trans-
port in geschlossenen Behältern und das unverzügliche Ver-
brennen in einer bestimmten Anlage regeln.

Für Maßnahmen auf Anordnung des AELF Ebersberg bedarf es 
keiner gesonderten Anzeige und Zustimmung. Dies gilt auch für 
die Entsorgung auf von der LfL freigegebenen Sammelplätzen. 

Amtsblatt_04.indd   77 04.02.16   15:20



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 4/2016

78

Dazu soll im abgegrenzten Gebiet mindestens eine separate 
Sammelstelle je Befallszone und je Pufferzone für Schnittgut 
der spezifizierten Pflanzen und von Pflanzen der Gattung Sor-
bus spp. von den betroffenen Kommunen eingerichtet werden. 
Schnittgut der spezifizierten Pflanzen aus dem abgegrenzten 
Gebiet ist dort zusammenzuführen und zu häckseln. Anschlie-
ßend erfolgt die Verbrennung dieses Hackgutes unter amtlicher 
Aufsicht.

Anzeige- und zustimmungsfrei ist der Transit durch das abge-
grenzte Gebiet ohne Zwischenlagerung im abgegrenzten Gebiet, 
also der Transport durch das abgegrenzte Gebiet von spezifizier-
tem Holz, spezifizierten Pflanzen und spezifiziertem Holzverpa-
ckungsmaterial sowie von Holz, Pflanzen und Holzverpackungs-
material der Gattung Sorbus spp. mit Ursprung außerhalb des 
abgegrenzten Gebietes.

3.6 Bedingungen für die Verbringung

3.6.1 Verbringung spezifizierter Pflanzen und von Pflanzen der 
Gattung Sorbus spp. (z. B. Vogelbeere, Mehlbeere, etc.) – im 
Folgenden „derartige Pflanzen“ genannt

Derartige Pflanzen, die aus dem abgegrenzten Gebiet stammen, 
dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen verbracht werden:

a)  ein für diese Pflanzen ausgestellter Pflanzenpass liegt bei 
und

b)  die Standzeit der Pflanzen am Erzeugungsort beträgt min-
destens zwei Jahre bzw. bei jüngeren Pflanzen müssen die-
se die gesamte bisherige Lebenszeit am Erzeugungsort ge-
standen haben, und

c)  der Erzeugungsort, der zweimal jährlich von der LfL auf 
ALB-Befallssymptome negativ untersucht wurde, von der 
LfL registriert ist und

d)  folgende speziellen Anforderungen an die Produktionsfläche 
eingehalten wurden:

aa)  vollständiger physischer Schutz der Pflanzen (z. B. ALB-
dichte Netzzelte oder Käfige, die von der LfL anerkannt 
und abgenommen wurden.) oder

bb)  im Umkreis von mindestens einen Kilometer um die Pro-
duktionsfläche wurden von der LfL, die diese Überprü-
fung einmal jährlich vorzunehmen hat, keine ALB-Be-
fallssymptome festgestellt und

–  geeignete Präventivbehandlung wurde angewandt (so-
fern zulässig) oder

–  destruktive Probenahme gemäß Anhang II Abschnitt 2, 
Teil A, Nr. 1, Buchstabe c) des EU-Durchführungs-
beschlusses

 
Derartige Pflanzen, die nicht aus dem abgegrenzten Gebiet 
stammen, aber an einen Erzeugungsort in dieses Gebiet einge-
bracht werden, dürfen nur unter den in Punkt 3.6.1 d) genann-
ten Bedingungen und nur wenn diesen ein Pflanzenpass beige-
fügt ist, verbracht werden.

3.6.2 Verbringung spezifizierten Holzes und von Holz der Gat-
tung Sorbus spp. – im Folgenden „derartiges Holz“ genannt

3.6.2.1 Derartiges Holz außer in Form von Plättchen, Schnit-
zeln, etc.

Derartiges Holz
a)  mit Ursprung in einem abgegrenzten Gebiet (betrifft Rund- 

und Schnittholz) oder

b)  mit Ursprung nicht im abgegrenzten Gebiet, das in solche 
Gebiete eingebracht wurde, aber dessen natürliche Ober-
flächenrundungen ganz oder teilweise erhalten sind (betrifft 
nicht Schnittholz)

darf nur verbracht werden, wenn alle folgenden Anforderungen 
an das Holz erfüllt werden: 

aa) es muss von einem gültigen Pflanzenpass begleitet sein,
bb) es ist entrindet,
cc)  es wurde einer Hitzebehandlung unterzogen (Temperatur 

56°C / Einwirk-Dauer: 30 Minuten über den gesamten 
Querschnitt) und

dd) es trägt die Markierung „HT“ auf Holz oder Verpackung.

3.6.2.2 Derartiges Holz in Form von Plättchen, Schnitzeln, etc.

Derartiges Holz in Form von Plättchen, Schnitzeln, etc. mit Ur-
sprung in einem abgegrenzten Gebiet muss für das Verbringen 
folgende Anforderungen erfüllen:

a) es muss von einem gültigen Pflanzenpass begleitet sein und
b)  es muss entrindet und mit Hitze behandelt (Temperatur 

56°C / Einwirk-Dauer: 30 Minuten über den gesamten Quer-
schnitt) oder

c)  es muss zu Hackschnitzeln von maximal 2,5 cm Stärke und 
Breite verarbeitet sein.

3.6.3 Spezifiziertes Holzverpackungsmaterial und Holzverpa-
ckungsmaterial der Gattung Sorbus spp. – im Folgenden „der-
artiges Holzverpackungsmaterial“ genannt

Derartiges Holzverpackungsmaterial mit Ursprung im abge-
grenzten Gebiet darf nur verbracht werden, wenn eine Behand-
lung und Markierung gemäß ISPM 15 stattgefunden hat.

3.6.4 Ausnahmen, sofern im abgegrenzten Gebiet keine Be-
handlungsbetriebe liegen

Stehen im abgegrenzten Gebiet keine Behandlungs- bzw. Ver-
arbeitungsmöglichkeiten für Holz im Sinne von Nr. 3.6.2 bzw. 
Holzverpackungsmaterial im Sinne von Nr. 3.6.3 zur Verfügung, 
so ist ein Transport zur nächstgelegenen Einrichtung unter fol-
genden Bedingungen zulässig:

a)  der Transport erfolgt unter Aufsicht des AELF Ebersberg 
bzw. derer Beauftragten und

b)  der Transport erfolgt in geschlossenen Behältern, um ein 
Entweichen des ALB auszuschließen und

c)  eine unverzügliche Behandlung und Kennzeichnung gemäß 
ISPM 15 ist sichergestellt und

d)  die Entsorgung des bei der Weiterbearbeitung anfallenden 
Abfallmaterials erfolgt derart, dass die Verbreitung des ALB 
ausgeschlossen ist.

Hierfür ist bei dem AELF Ebersberg eine Genehmigung mit  
begründeter, schriftlicher Darlegung der geplanten einzelnen 
Arbeitsschritte mindestens vier Wochen zuvor zu beantragen.

3.7 Verbot der Anpflanzung in der Befallszone

Die Anpflanzung von spezifizierten Pflanzen sowie von Pflanzen 
der Gattung Sorbus spp. ist in der Befallszone verboten.

3.8  Maßnahmen nach Anhang III, Abschnitt 3. Nr. 1, Buchstabe 
j) des EU-Durchführungsbeschlusses bleiben vorbehalten.

4.  Die Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilweise 
widerrufen werden oder mit weiteren Nebenbestimmungen 
versehen werden.
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5.  Die sofortige Vollziehung der Nummern 2 und 3 wird ange-
ordnet.

 
6.  Die Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntma-

chung als bekanntgegeben. Die Regelungen der Allgemein-
verfügung gelten bis zum 31.12.2020. Die Allgemeinverfü-
gung vom 26.11.2012, Az. 757-7322, zuletzt geändert am 
11.11.2014, gilt am Tag der Bekanntmachung dieser Allge-
meinverfügung als aufgehoben.

7.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können beim 
AELF Ebersberg, Wasserburger Straße 2, 85560 Ebersberg, 
während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
Ferner werden die Allgemeinverfügung und ihre Begründung 
auf der Homepage des AELF unter www.aelf-eb.bayern.de 
eingestellt.

Gründe: 

I.

1. Am 08.10.2012 wurde durch die LfL, Institut für Pflanzen-
schutz, in einer Pflanze (Ahornbaum) im Fasanweg in 85622 
Feldkirchen Befall mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer 
festgestellt. Der letzte Befall war am 17.04.2015. Das AELF 
Ebersberg hat anhand der Koordinatenpunkte der befallenen 
Pflanzen nach Gauß-Krüger’schem Koordinatensystem eine 
Befalls- und eine Pufferzone festgesetzt.

2. Der Asiatische Laubholzbockkäfer wird über die Grenzen 
Europas hinaus als ein gefährlicher Schädling in Pflanzen, ins-
besondere in Laubbäumen und -gehölzen angesehen. Der Asi-
atische Laubholzbockkäfer ist als Schaderreger in der Pflan-
zenbeschauverordnung, Anhang I Teil A Kapitel I Buchstabe a) 
Nr. 4.1 der Richtlinie 2000/29/EG, aufgeführt. Die Europäische 
Kommission hat den Durchführungsbeschluss (EU) 2015/893 
vom 9. Juni 2015 über Maßnahmen zum Schutz der Union  
gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Anoplophora 
glabripennis (MOTSCHULSKY) erlassen. Dieser Durchführungs-
beschluss regelt die Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers in Deutschland und erfordert eine Änderung zur 
bisherigen Vorgehensweise.

II.

1. Die Zuständigkeit zum Erlass dieser Allgemeinverfügung 
durch das AELF Ebersberg gründet sich entsprechend auf Art. 
8 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuständigkeiten und den Voll-
zug von Rechtsvorschriften im Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft (ZuVLFG) vom 24. Juli 2003 (GVBl S. 470).

2. In Nr. 1 der Allgemeinverfügung werden vorab wesentliche 
Begrifflichkeiten definiert.

3. Die Anordnungen der Nummern 2 und 3 stützen sich auf § 8 
PflSchG. Dabei wurden die Vorgaben des EU-Durchführungs-
beschlusses zugrunde gelegt. Nach § 8 PflSchG kann die zu-
ständige Behörde zur Bekämpfung von Schadorganismen oder 
zur Verhütung der Ein- und Verschleppung von Schadorganis-
men Maßnahmen nach § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 PflSchG er-
greifen, soweit eine Regelung durch Rechtsverordnung nicht 
getroffen ist oder eine durch eine solche Rechtsverordnung ge-
troffene Regelung nicht entgegensteht. Eine Regelung durch 
Rechtsverordnung steht der Allgemeinverfügung nicht entge-
gen.

Die Maßnahmen nach den Nummern 2 und 3 sind Maßnahmen 
im Sinne von §  6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 PflSchG. Die Betre-
tungsrechte sowie das Recht zur Entnahme von Proben und 
die Auskunftspflicht ergeben sich aus § 63 PflSchG und § 1 der 
Pflanzenbeschauverordnung (PflBeschauV).

Die angeordneten Maßnahmen haben zum Ziel, den einge-
schleppten ALB in dem betroffenen Gebiet auszurotten, d. h. 
vollständig zu eliminieren, sowie deren Vermehrung und weitere 
Ausbreitung zu verhindern.
 
Die Anordnung von Maßnahmen nach § 8 PflSchG steht im 
pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. Sie waren geboten, da 
der ALB ein gefährlicher Quarantäneschädling ist, der mit 
Pflanzenschutzmitteln nicht direkt bekämpft werden kann und 
der bei ungehemmter Entwicklung unmittelbar das Leben der 
Wirtspflanzen des ALB, insbesondere der spezifizierten Pflan-
zen sowie der Gattung Sorbus spp., d. h. der Laubbäume und 
-gehölze dieser Gattungen sowie mittelbar die öffentliche Si-
cherheit durch herabbrechende Äste gefährdet. Daher besteht 
die dringende Notwendigkeit, das Ausmaß des Befalls durch 
Kontrollen festzustellen, um durch entsprechende Maßnahmen, 
die weitere Ausbreitung zu verhindern und den Befall zu tilgen.

Zusätzlich zu den im EU-Durchführungsbeschluss genannten 
spezifizierten Pflanzen wurde in Bayern die Gattung Sorbus 
spp. nachweislich mit dem ALB befallen. Deshalb ist die Gat-
tung Sorbus spp. genauso wie eine spezifizierte Pflanze des 
EU-Durchführungsbeschlusses zu behandeln.

Entsprechend Art. 7 Abs. 1 i.V.m. Anhang III Abschnitt 1 des 
EU-Durchführungsbeschlusses, wissenschaftlichen Grundsätzen 
folgend und unter Berücksichtigung der Biologie des Schad-
organismus sowie des Ausmaßes des Befalls und der im be-
treffenden Gebiet vorhandenen Wirtspflanzen wurde das abge-
grenzte Gebiet eingerichtet. Die Voraussetzungen, unter denen 
kein abgegrenztes Gebiet gemäß Anhang III Abschnitt 2 Nr. 1 
des EU-Durchführungsbeschlusses eingerichtet werden muss, 
liegen nicht vor. Um die Anordnungen auf das Maß zu be-
schränken, das zur nachhaltigen Bekämpfung des ALB erfor-
derlich ist, wurde das abgegrenzte Gebiet in Abhängigkeit der 
Einschätzung des Befallsausmaßes durch das AELF Ebersberg 
nicht über den im EU-Durchführungsbeschluss in Anhang III, 
Abschnitt 1 Nr. 1 Buchstabe b) vorgesehenen Mindestradius  
hinaus festgesetzt. Nach dem EU-Durchführungsbeschluss 
umfasst die Befallszone eine Fläche, in der das Auftreten des 
Schadorganismus bestätigt wurde und die alle Pflanzen um-
fasst, die vom Schadorganismus verursachte Symptome auf-
weisen. Die vorliegende Pufferzone hat einen Radius von zwei 
Kilometern über die Grenze der Befallszone hinaus.

Die angeordneten Maßnahmen zur Verbringung gemäß Nr. 3.5 
und 3.6 von bestimmten Pflanzen, Holz und Holzverpackungs-
material sind für eine effektive Bekämpfung des ALB erforder-
lich und erfolgen gemäß den Vorgaben des EU-Durchführungs-
beschlusses 2015/893 vom 9. Juni 2015.

Das Verbot der Anpflanzung spezifizierter Pflanzen in der Be-
fallszone gemäß Nr. 3.7 gilt solange das abgegrenzte Gebiet 
besteht. Dieses kann gemäß Anhang III Abschnitt 1. Nr. 4 Satz 
1 des EU-Durchführungsbeschlusses frühestens nach einem 
Zeitraum, der auf jeden Fall nicht weniger als vier aufeinander-
folgende, ALB-befallsfreie Jahre beträgt, aufgehoben werden.

4. Die Bestimmungen in Nr. 4 stützen sich auf Art. 36 Abs. 2 
Nrn. 3 und 5 BayVwVfG.

5. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach Nr. 5 ist im 
öffentlichen Interesse erforderlich (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
VwGO). Nach dem Auffinden des ALB im Jahr 2015 ist nicht 
auszuschließen, dass es seither zu weiteren Eiablagen gekom-
men ist. Deshalb steht zu befürchten, dass bei weiterem Zu-
warten neue Larven des ALB schlüpfen werden. Der Larvenfraß 
führt in Abhängigkeit der Befallsdichte zu starker Schädigung 
der Äste, die herab brechen können und damit eine Verkehrs-
gefährdung darstellen. Mit fortschreitendem Befall stirbt die be-
troffene Pflanze ab. Das öffentliche Interesse, den vorhandenen 
Befall zu erkennen und zu tilgen, bevor der Schädling sich wei-
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ter ausbreitet und neue Pflanzen befällt, ist höher zu bewerten 
als das Interesse an einer aufschiebenden Wirkung eines 
Rechtsbehelfs.

Ein mögliches Rechtsbehelfsverfahren und ein sich mitunter 
anschließendes Klage- und Berufungsverfahren können sich 
über mehrere Jahre hinziehen, so dass der Erfolg der Bekämp-
fungsmaßnahmen ohne Sofortvollzug nicht gewährleistet wer-
den kann.
 
6. Die Allgemeinverfügung wird im Bayerischen Staatsanzeiger 
öffentlich bekannt gegeben (Art. 41 Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG). 
Die für die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit maßgebli-
chen Gründe machen es erforderlich, dass die Allgemeinverfü-
gung sofort mit der Bekanntgabe wirksam wird. Gemäß Art. 41 
Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG war deshalb zu bestimmen, dass als 
Tag der Bekanntgabe der auf die Bekanntmachung folgende 
Tag gilt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift dem Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg, Wasser-
burger Straße 2, 85560 Ebersberg einzulegen. Der Widerspruch 
kann auch elektronisch mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach dem Signaturgesetzversehen unter der Adresse 
poststelle@aelf-eb.bayern.de eingelegt werden. Sollte über den 
Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München, Bayerstra-
ße 30, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 
München, Bayerstraße 30, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erhe-
ben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bay-
ern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid (Allgemeinverfügung) soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schrift-
sätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.

Wegen der Anordnung der sofortigen Vollziehung in Nr. 5 der 
Allgemeinverfügung haben Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen diese Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung 
(§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO); das bedeutet, dass die Allge-
meinverfügung auch dann befolgt werden muss, wenn sie mit 
Widerspruch und Klage angegriffen wird. Beim AELF Ebersberg 
kann die Aussetzung der Vollziehung (§ 80 Abs. 4 VwGO) oder 
beim oben genannten Verwaltungsgericht die Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs beantragt 
werden (§ 80 Abs. 1, Abs. 5 VwGO).
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl S. 390) wurde im Bereich des Landwirtschaftsrechts 
ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung 
und unmittelbarer Klageerhebung.

–  Ein elektronisch eingelegter Widerspruch muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 
versehen sein. Eine elektronische Widerspruchseinlegung 
ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig.

–  Eine Klageerhebung in elektronischer Form ist unzulässig.
–  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-

tungsgerichten seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

Weitere Hinweise:

Diese Allgemeinverfügung ist eine Anordnung nach § 8 PflSchG. 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung 
dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt, handelt nach § 68 
Abs. 1 Nr. 1 PflSchG ordnungswidrig und kann gemäß § 68 
Abs. 3 PflSchG mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 € belangt 
werden.

Wird einer vollziehbaren Anordnung dieser Allgemeinverfügung 
nicht unverzüglich nachgekommen, kann die zuständige Be-
hörde zur Durchsetzung Zwangsmittel anwenden. In Betracht 
kommt die Androhung von Zwangsgeld in einer Höhe von bis 
zu 50.000 € oder die Ersatzvornahme zu Lasten des Besitzers 
oder Verfügungsberechtigten.

Nach Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuständigkeiten und 
den Vollzug von Rechtsvorschriften im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft (ZuVLFG) vom 24. Juli 2003 (GVBl S. 470) ist 
das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg 
für die Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers auf Waldflächen im abgegrenzten Gebiet zuständig.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg, den 
08.01.2016

gez.
Friedrich Nebl 
Leitender Forstdirektor
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Anlage 1
Tabelle der Koordinatenpunkte

Lfd. Nr. Rechtswert Hochwert

1 4480669,604 5334147,052

2 4481359,718 5333363,586

3 4481445,708 5333420,206

4 4480403,280 5334135,499

5 4481467,229 5333488,447

6 4481448,324 5333510,162

7 4480366,884 5333839,393

8 4480625,059 5333801,198

9 4480609,075 5333800,447

10 4480596,964 5333799,878

11 4481334,710 5333350,907

12 4481427,711 5333408,189

13 4480308,957 5334134,006

14 4480498,415 5334019,188

15 4480620,069 5334160,203

16 4479952,776 5334339,126

17 4479962,117 5334349,771

18 4479959,838 5334393,242

19 4480494,862 5332658,061

20 4479693,754 5332572,412

21 4480636,028 5332707,715

22 4480501,165 5332639,723

23 4479679,100 5332566,502

24 4479674,850 5332629,850

25 4479672,707 5332622,839

26 4480475,288 5334135,684

27 4479706,626 5332612,047

28 4480567,389 5334159,094

29 4479958,025 5334332,233

30 4479276,723 5332575,764

31 4479258,943 5332584,019

32 4479841,706 5334061,349

33 4479359,000 5333271,000

34 4480447,812 5333860,876

35 4480769,783 5333683,696

36 4480765,550 5333687,930

37 4480762,375 5333692,375

38 4480761,528 5333704,228

39 4480006,066 5334046,324

Auf den folgenden Flurstücken der Gemarkung 8668 – Feldkir-
chen – wurde zusätzlich flächendeckender Befall durch die zu-
ständige Behörde festgestellt.

Lfd. Nr. Flurstück

1 608/11

2 608/7

3 663/0

4 663/23

5 663/30

6 663/31

7 663/32

8 663/33

9 663/57

10 663/6

11 668/66

12 669/23

13 669/24

14 669/25

15 669/28

Die obengenannten Koordinaten in Verbindung mit den 
flächendeckend befallenen Flurstücken bilden durch einen 
100m Radius die Fläche des abgegrenzten Gebietes.
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Änderung des Flächennutzungsplanes
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich I/35
Regerstraße (nordwestlich), Welfenstraße (südlich),  
Ohlmüllerstraße (beidseits)

Die vom Stadtrat der Landeshauptstadt München am 
29.07.2015 beschlossene Änderung des Flächennutzungspla-
nes mit integrierter Landschaftsplanung für den Bereich I/35 
Regerstraße (nordwestlich), Welfenstraße (südlich), Ohlmüller-
straße (beidseits) wurde von der Regierung von Oberbayern mit 
Bescheid vom 19.01.2016 – Az. 34.1-4621-M5/15 – gemäß § 6 
des Baugesetzbuches mit Hinweisen genehmigt.

Die Änderung wird mit der Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 5 
des Baugesetzbuches wirksam.

Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Begründung 
und der Zusammenfassenden Erklärung vom Tag der Veröffent-
lichung dieser Bekanntmachung an zur Einsicht beim Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung – Hauptabteilung I, Blumen-
straße 31 (Eingang Angertorstraße 2), III. Stock, Zimmer 327, 
während der Dienststunden (Montag mit Donnerstag von 9.30 
bis 15.00 Uhr, Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr) bereitgehalten.
Außerhalb dieser Zeiträume können Termine zur Einsichtnahme 
für die Zeiten Montag mit Freitag ab 6.30 Uhr und bis 20.00 Uhr 
vereinbart werden (Tel.: 233-28011). Auf Verlangen wird über 
den Inhalt der Flächennutzungsplanänderung Auskunft gege-
ben.

Hinweis gemäß § 215 des Baugesetzbuches:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

München, 25. Januar 2016 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung

Änderung des Flächennutzungsplanes
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich III/24
Boschetsrieder Straße (südlich), Drygalski-Allee (östlich),
Kistlerhofstraße (nördlich), Machtlfinger Straße (westlich)

Die vom Stadtrat der Landeshauptstadt München am 
29.07.2015 beschlossene Änderung des Flächennutzungspla-
nes mit integrierter Landschaftsplanung für den Bereich III/24
Boschetsrieder Straße (südlich), Drygalski-Allee (östlich), Kist-
lerhofstraße (nördlich), Machtlfinger Straße (westlich) wurde 

von der Regierung von Oberbayern mit Bescheid vom 
19.01.2016 – Az. 34.1-4621-M4/15 – gemäß § 6 des Bauge-
setzbuches mit Hinweisen genehmigt.

Die Änderung wird mit der Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 5 
des Baugesetzbuches wirksam.

Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Begründung 
und der Zusammenfassenden Erklärung vom Tag der Veröffent-
lichung dieser Bekanntmachung an zur Einsicht beim Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung – Hauptabteilung I, Blumen-
straße 31 (Eingang Angertorstraße 2), III. Stock, Zimmer 327, 
während der Dienststunden (Montag mit Donnerstag von 9.30 
bis 15.00 Uhr, Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr) bereitgehalten.
Außerhalb dieser Zeiträume können Termine zur Einsichtnahme 
für die Zeiten Montag mit Freitag ab 6.30 Uhr und bis 20.00 Uhr 
vereinbart werden (Tel.: 233-28011). Auf Verlangen wird über 
den Inhalt der Flächennutzungsplanänderung Auskunft gege-
ben.

Hinweis gemäß § 215 des Baugesetzbuches:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

München, 28. Januar 2016 Referat für Stadtplanung  
  und Bauordnung

Vorbescheidsverfahren
Zustellung des Vorbescheides

Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
gemäß Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Der Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport, 
v. d. d. Baureferat Hochbau 3 wurde mit Bescheid vom 
25.01.2016 gemäß Art. 71 BayBO folgender Vorbescheid für
„Schulbauoffensive – Erweiterung des Asam-Gymnasiums zu 
einem 7-zügigen Gymnasium mit Qualifikations-Stufe, Aula, 
Mensa, 3-ach-Sporthalle und Tiefgarage (48 Stpl.)“ auf dem 
Grundstück Schlierseestr. 20 – 22, Fl.Nr. 15821/0, Gemarkung 
Sektion VIII erteilt:

Unter der Maßgabe, dass im anschließenden Baugenehmi-
gungsverfahren ein in allen übrigen baurechtlichen Belangen 
genehmigungsfähiges Bauvorhaben beantragt wird, wird der 
geplanten Höhe der Bebauung am Kreuzungsbereich pla-
nungsrechtlich zugestimmt, die erforderliche Abweichung für 
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die Unterschreitung der Abstandsflächen zwischen dem neuen 
Klassenhaus und dem Hauptbau und der Anwendung des 
Schmalseiten-Privilegs an der nord-westlichen Grundstücks-
ecke sowie der Eingriff in den Baumbestand durch die teilweise 
Erteilung von Fällungserlaubnissen in Aussicht gestellt. 

Nachbarwürdigung:
Im Rahmen des Vorbescheidsverfahrens wurde geprüft, ob die 
Nachbarn durch das Bauvorhaben in unzumut barer, das Rück-
sichtnahmegebot verletzender Weise beeinträchtigt werden. 
Dabei wurde geprüft, ob von der Baumaßnahme Belästigungen 
und Störungen ausgehen, die das zumutbare Maß überschreiten. 
Im Ergebnis wird festgestellt, dass das Bauvorhaben – soweit 
planungsrechtliche Aspekte im Vorbescheidsverfahren abge-
fragt und geprüft wurden – den öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, die im bauaufsichtlichen Verfahren zu prüfen waren, ent-
spricht und nachbarrechtlich geschützte Belange nicht bzw. 
nicht in unzumut barer Weise beeinträchtigt werden; insbeson-
dere werden keine Befreiungen oder Abweichun gen in Aussicht 
gestellt, die nachbarrechtlich von Bedeutung sind. Des weite-
ren wurden im Bescheid Hinweise für die weitere Bearbeitung 
des Antragsvorhabens aufgenommen.
Die Nachbarzustellung erfolgt gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 6 
BayBO aufgrund der Zahl an Beteiligten entsprechend Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentliche Bekannt machung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München. Die Nachbarn ha-
ben die Möglichkeit, entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung 
gegen den Bescheid Klage einzulegen.
 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Zustellung Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 Mün-
chen, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Zulassung hat nach § 212 a Baugesetzbuch (BauGB) keine auf-
schiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschie-
benden Wirkung (§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 80 
Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung) kann beim vor-
genannten Bayerischen Verwaltungsgericht München schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts gestellt werden. 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 
390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen. Die Klageerhebung in elekt-
ronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundes-
rechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.“ 

Hinweise:
Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommission, 
Blumenstr. 19, Zimmer 436, einsehen. Vereinbaren Sie dazu  
bitte einen Termin unter der Telefonnummer (0 89) 2 33-2 44 26.

Die Nachbarzustellung des Vorbescheides gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
als bewirkt.

München, 25. Januar 2016 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und  
  Bauordnung – HA IV
  Lokalbaukommission

Baugenehmigungsverfahren
Zustellung des Vorbescheides

Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Der Landeshauptstadt München Kommunalreferat –  
Immobilienmanagement KR-IM-BU wurde mit Bescheid vom 
27.01.2016 gemäß Art. 71 BayBO folgender Vorbescheid für 
den Neubau des Münchner Volkstheaters mit Werkstätten  
+ Gastronomiebetrieb mit Freischankfläche – VORBESCHEID 
(Tumblingerstr. 27/Zenettistr. 21) auf den Grundstücken  
Tumblingerstr. 27 und Zenettistr. 21, Fl.Nr. 10221/0, Gemarkung 
Sektion VI erteilt:

Vorbescheid gemäß Art. 71 Bayerische Bauordnung  
(BayBO)
Bestandteil des Bescheids sind
– Planunterlagen, Nummer 2015-17032,
– Baumbestandsplan, Nummer 2015-17032,
– Schalltechnische Untersuchung, Nummer 2015-17032,
– Verkehrsgutachten, Nummer 2015-17032.
Der Vorbescheid dient als planungsrechtliche Grundlage für ein 
zukünftiges Ausschreibungsverfahren.Er enthält u.a. Aussagen 
zur Nutzung, zu den Gebäudeabmessungen, zur Anlieferung, 
zur Freischankfläche, zur Abstandsflächensituation und zum 
Baumschutz. 

Nachbarwürdigung:
Die Nachbarn Zenettipl. 2 (Fl.Nr. 10321), Tumblingerstr. 48 (Fl.
Nr. 10322), Tumblingerstr. 50 (Fl.Nr. 10323), Tumblingerstr. 52 
(Fl.Nr. 10324), Tumblingerstr. 54/56 (Fl.Nr. 10401/1), Tumblin-
gerstraße (Fl.Nr. 10404/33), Zenettistr. 9 (Fl.Nr. 10221/2),  
Zenettistr. 12 (Fl.Nr. 10218/16), Zenettistr. 14 (Fl.Nr. 10218/11), 
Zenettistr. 20 (Fl.Nr. 10218/8) und Fl.Nr. 10404 haben den Ein-
gabeplan nicht unterschrieben. Den o. g. Nachbarn wird eine 
Ausfertigung dieses Bescheides förmlich zugestellt (Bei Woh-
nungseigentümergemeinschaften der Hausverwaltung). Die 
Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Zustellung Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 Mün-
chen, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 
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Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Zulassung hat nach § 212 a Baugesetzbuch (BauGB) keine auf-
schiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschie-
benden Wirkung (§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 80 
Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung) kann beim vor-
genannten Bayerischen Verwaltungsgericht München schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstel-
le dieses Gerichts gestellt werden. 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts 
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die Klageerhebung in elektro-
nischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundes-
rechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.“ 

Hinweise:
Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommissi-
on, Blumenstr. 19, Zimmer 121, einsehen. Vereinbaren Sie dazu 
bitte einen Termin unter der Telefonnummer (0 89) 2 33-2 15 46.

Die Nachbarzustellung der Baugenehmigung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt.

München, 27. Januar 2016 Landeshauptstadt München
 Referat für Stadtplanung und  
 Bauordnung – HA IV
 Lokalbaukommission

Bekanntmachung
Vollzug der Wassergesetze und des Bayerischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG);
Planfeststellungsbeschluss für den
Bau eines Seitenarms der Würm und
Endausbau der Grünanlage nach dem
Rückbau des Allacher Sommerbades
im 23. Stadtbezirk Allach – Untermenzing
(Realisierung des 2. Bauabschnitts)

Die Landeshauptstadt München, Referat für Gesundheit und 
Umwelt (RGU-UW 23), hat mit Bescheid vom 25.01.2016, Az.: 
641-304/A-22/1 den Plan gemäß § 68 Abs. 1 WHG zum Bau
eines Seitenarms der Würm und dem Endausbau der Grünanla-
ge nach dem Rückbau des Allacher Sommerbades im 23. Stadt-
bezirk Allach – Untermenzing (Realisierung des 2. Bauabschnitts) 
festgestellt.

Der Planfeststellungsbeschluss wurde mit zahlreichen Neben-
bestimmungen versehen.

Eine Ausfertigung des Bescheides sowie die Pläne und Beila-
gen, aus denen sich Art und Umfang des Vorhabens ergeben, 
liegen

vom 18.02.2016 bis einschließlich 02.03.2016

zur allgemeinen Einsicht beim Referat für Umwelt und Gesund-
heit, Bayerstr. 28a, 80335 München, Zimmer 4067 (4. Stock) 
während folgender Sprechzeiten aus:

Montag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Bei vorheriger telefonischer Vereinbarung (Telefon 0 89/2 33-
4 75 89) kann auch außerhalb dieser Sprechzeiten Einsicht in 
die Unterlagen genommen werden.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber 
den übrigen Betroffenen als zugestellt.

Auf die dem Bescheid anhängende Rechtsbehelfsbelehrung 
wird hier eigens hingewiesen.

Der Entscheidung ist folgende Rechtsbehelfsbelehrung beige-
fügt:

„Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt in 80335 München, Bayerstraße 30, schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, die Be-
klagte (Landeshauptstadt München) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll 
in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 
S. 390, BayRS 34-1-I) wurde das Widerspruchsverfahren im 
Bereich des Boden-, Abfall- und Wasserrechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wider-
spruch einzulegen.

–  Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) 
ist unzulässig.

–  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.“

Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann eine Ausfertigung 
des Bescheides von den übrigen Betroffenen schriftlich bei der 
Landeshauptstadt München (Referat für Gesundheit und Um-
welt, Hauptabteilung Umweltschutz, Sachgebiet Wasserrecht 
(RGU–UW 23); Bayerstr. 28a, 80335 München) angefordert 
werden.

München, 25. Januar 2016 Landeshauptstadt München
  Referat für Gesundheit und 

Umwelt
 RGU-UW 23
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Verlust von Dienstausweisen

Der Dienstausweis Nr. 08 / 8 / 560, ausgestellt am 07.07.2009,
sind abhanden gekommen.

Der Dienstausweis Nr. 03 / 8 / 323, ausgestellt am 01.08.2006,
sind abhanden gekommen.

Der Dienstausweis Nr. 08 / 8 / 565, ausgestellt am 21.01.2010,
sind abhanden gekommen.

Der Dienstausweis Nr. 03 / 8 / 450, ausgestellt am 01.08.2006,
sind abhanden gekommen.

Der Dienstausweis Nr. 03 / 8 / 327, ausgestellt am 17.09.2008,
sind abhanden gekommen.

Der Dienstausweis Nr. 08 / 8 / 607, ausgestellt am 27.10.2010,
sind abhanden gekommen.

Der Dienstausweis Nr. 04 / 2 / 4E, ausgestellt am 11.07.2001,
sind abhanden gekommen.

Der Dienstausweis Nr. 08 / 8 / 517, ausgestellt am 01.08.2006,
sind abhanden gekommen.

Der Dienstausweis Nr. 03 / 8 / 140, ausgestellt am 01.08.2006,
sind abhanden gekommen.

Der Dienstausweis Nr. 03 / 8 / 291, ausgestellt am 01.08.2006,
sind abhanden gekommen.

Die Ausweise werden für ungültig erklärt.
Vor Missbrauch wird gewarnt.

München, 21. Januar 2016 Referat für Gesundheit
  und Umwelt
  RGU-SFM-G-P

Bekanntmachung

Auflösung des Vereins „Arche Nova Montessori-Gemein-
schafts-Schule für Alle e.V.“

Der Verein „Arche Nova Montessori-Gemeinschafts-Schule für 
Alle e.V.“ ist aufgelöst. Gläubiger werden gebeten, Ihre Ansprü-
che bei dem Liquidator Frank Fischer, Rueppstr. 10 in 81476 
München anzumelden.
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Nichtamtlicher Teil

Buchbesprechungen

Zivilprozessordnung. Mit FamFG, GVG und anderen  
Nebengesetzen. Begr. von Adolf Baumbach. Fortgeführt 
von Wolfgang Lauterbach ... nunmehr verfasst von Peter 
Hartmann. – 74., völlig neubearb. Aufl. – München: Beck, 
2016. XXI, 3471 S. (Beck’sche Kurz-Kommentare; 1)  
ISBN 978-3-406-67600-0; € 169.–

Der bewährte Kommentar erläutert die aktuelle Rechtslage in 
der ZPO und erfasst die gesamte relevante Rechtsprechung 
und Literatur von Mitte bis Ende September 2015, teilweise An-
fang 2016. Die jährlich erscheinende Neuauflage wurde völlig 
überarbeitet. 
In der 74. Auflage sind u.a. die neueste Rechtsprechung  
sowie 24 Gesetzesnovellen auf nationaler und internationaler 
Ebene, darunter die neuen §§ 945 a, 945 b ZPO zum elektroni-
schen Schutzschriftenregister, PKH-Bekanntmachung 2015, 
Regel bedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2015, Pfän-
dungsfreigrenzenbekanntmachung 2015 sowie das EU-Ge-
waltschutzverfahrensgesetz eingearbeitet. Auch zu aktuellen 
Reformbestrebungen nimmt der Kommentar Stellung, etwa 
zum kommenden Verbraucherstreitbeilegungsgesetz oder zur 
bevorstehenden Änderung des Sachverständigenrechts.
Für ein schnelles Auffinden der gesuchten Themen helfen die 
nahezu 1000 ABC-Stichwortreihen, die vielen Querverweise 
und das differenzierte Sachregister. 

Meissner, Gabi und Alexander Neeser: Umsatzsteuer. – 23., 
überarb. und aktualisierte Aufl. – Stuttgart: Schäffer-Poe-
schel, 2015. XIX, 308 S. (Grundkurs des Steuerrechts; 4) 
ISBN 978-3-7910-3460-7; € 29,95. 

Der Band bietet eine kompakte Einführung in das Umsatz-
steuerrecht. Das Werk stellt Grundbegriffe und systematische 
Zusammenhänge dar. Zahlreiche Beispiele und Übungsfälle 
verdeutlichen die wesentlichen Vorschriften. Zudem veranschau-
lichen Grafiken schwierige Rechtsbereiche. Prüfungsschemata 
in Form von Ablaufdiagrammen erleichtern die Lösung von Fäl-
len. Die Neuauflage berücksichtigt die aktuelle Gesetzgebung 
(Zollkodex-Anpassungsgesetz, Kroatien-Steueranpassungs-
gesetz) und Rechtsprechung. Eingearbeitet sind darüber hin-
aus der Umsatzsteuer-Anwendungserlass und weitere wichtige 
Verwaltungserlasse.

Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die  
Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbHG.  
Hrsg. von Holger Fleischer und Wulf Goette. – 2. Aufl. – 
München: Beck.
Bd. 2: §§ 35-52 GmbHG. 2016. XLIII, 1696 S.  
ISBN 978-3-406-66272-0; € 279.–
Bd. 3: §§ 53-85 GmbHG. 2016. XLIII, 1377 S.  
ISBN 978-3-406-66273-7; € 249.–

Der Münchener Kommentar versteht sich als ein umfassendes 
Erläuterungswerk zum GmbH-Gesetz. Wissenschaftliche 
Gründlichkeit und praxisrelevante Fragestellungen prägen den 
dreibändigen Großkommentar. Dabei beschränkt sich die Kom-
mentierung nicht auf die Wiedergabe von Entscheidungen und 
Meinungen, sondern möchte auch neue Denkanstöße zu um-
strittenen Rechtsfragen geben.
Band 2 kommentiert die Vorschriften zur Vertretung und Ge-
schäftsführung. Ergänzt werden die Erläuterungen durch einen 
Anhang zu den Beschlussmängeln. Die Neuauflage berücksich-
tigt das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft mit 
dem ins GmbH-Gesetz neu eingefügten § 36 und dem geän-
derten § 52 (Aufsichtsrat).
Band 3 widmet sich den Bestimmungen zur Änderung des Ge-
sellschaftsvertrages (§§ 53 – 59), zur Auflösung und Nichtigkeit 
der Gesellschaft (§§ 60 – 77) sowie zu den Strafvorschriften  
(§§ 78 – 85). Zudem werden die notwendigen insolvenzrechtli-
chen Zusammenhänge sowie die strafrechtlichen Bezüge zur 
Strafbarkeit des Geschäftsführers nach StGB dargestellt.
In den Bänden sind die gesetzlichen Änderungen berücksich-
tigt. Alle wichtigen BGH-Entscheidungen zu den Neuerungen 
des MoMiG sind eingearbeitet und im Hinblick auf ihre Auswir-
kungen in der täglichen Praxis untersucht. 
Detaillierte Inhaltsverzeichnisse und Register erschließen die 
Bände. 

Münch, Christof: Handbuch Familiensteuerrecht. – München: 
Beck, 2015. XXXII, 488 S. ISBN 978-3-406-66405-2; € 99.–

Das Handbuch verknüpft die Themen Steuerrecht und Familien-
recht, um über eine steueroptimierte Rechtsgestaltung und 
Vermögensstrukturplanung für Familien und Familienunterneh-
men zu informieren. 
Die Neuerscheinung konzentriert sich auf die in der Praxis rele-
vanten Fragen und bietet Formulierungsvorschläge und Muster, 
u.a. werden folgende Aspekte behandelt:
–  Eherecht (Güterstände, Unterhaltsrecht, Versorgungsaus-

gleich und Ehevertrag)
–  Scheidungsverfahren
–  Minderjährige Familienmitglieder
–  Abstammungsrecht und Adoption
–  Patchworkfamilie
–  Eingetragene Lebenspartnerschaft
–  Nichteheliche Lebensgemeinschaften
–  Vorsorgevollmacht
–  Gesellschaftsrecht: Familienpoolgesellschaft, Ehegatten-

gesellschaft und Güterstandsklauseln.

Berlit, Wolfgang: Markenrecht. – 10., neubearb. Aufl. – Mün-
chen: Beck, 2015. XV, 381 S. ISBN 978-3-406-68107-3; € 59.–

Der Band bietet einen prägnanten Überblick über das Marken- 
und Kennzeichenrecht mit seinen Bezügen zur Internationalen 
Schutzerstreckung und zum Gemeinschaftsmarkenrecht. Der 
Autor, Mitherausgeber der Fachzeitschrift GRUR-Prax, erläutert 
auch die Themen der Markenanmeldung und der Markenverlet-
zung. Zahlreiche aktuelle Fallbeispiele aus der Rechtsprechung 
von BGH, BPatG und EuGH veranschaulichen die Materie.
Abgerundet wird der Band durch ein Entscheidungsregister 
und Gesetzestexte im Anhang.
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Der Band bietet eine prägnante Zusammenfassung des Arzt-
haftungsrechts. Die Systematik und Zusammenhänge werden 
unter besonderer Betonung der weiterhin maßgebenden 
höchstrichterlichen Rechtsprechung dargestellt.
Die Regelungen zum Behandlungsvertrag legen Informations- 
und Aufklärungspflichten gegenüber den Patienten, die Pflicht 
zur Dokumentation der Behandlung, das Akteneinsichtsrecht 
der Patienten sowie die Grundzüge der Beweislast bei Fehlern 
fest. Daneben ist die Schadensersatzpflicht im § 823 Abs. 1 
BGB geregelt. Der Autor geht auch auf verfahrensrechtliche 
Besonderheiten des Arzthaftungsprozesses ein.

Walker, Wolf-Dietrich: Allgemeiner Teil des BGB. Begründet 
von Hans Brox. – 39., neu bearb. Aufl. – München: Vahlen, 
2015. XXIX, 379 S. (Academia Iuris) ISBN 978-3-8006-4965-5; 
€ 22,90.

Dieses Werk ist ein Klassiker unter den Lehrbüchern zum  
Allgemeinen Teil des BGB.
Der Band macht Studierende mit den Strukturen des Privat-
rechts vertraut und erschließt in konzentrierter Darstellung  
Sinn und Zweck der Regelungen des BGB AT. Zur Veranschau-
lichung, zur Lernkontrolle und zum schnellen Nachschlagen 
wurden noch weitere Schaubilder und Prüfungsschemata ein-
gefügt. Wichtige BGH-Entscheidungen und aktuelle Literatur 
sind verarbeitet und nachgewiesen.

SAS Druck, Grubmühlerfeldstraße 54 RGB, 82131 Gauting
Postvertriebsstück – DPAG – Entgelt bezahlt

Lexikon für das IT-Recht 2015/2016. Spezialausgabe für  
Behörden. Hrsg. von Eugen Ehmann. – 3. Aufl., Rechts-
stand: April 2015. – Heidelberg: Jehle, 2015. VIII, 386 S. 
ISBN 978-3-7825-0586-4; € 39,99. 

Das Lexikon behandelt praxisbezogene wichtige Fragestellun-
gen aus dem IT-Sektor für Behörden. Der Band bietet Basisin-
formationen für Datenschutzbeauftragte, EDV-Verantwortliche 
einer Behörde oder auch für Verwaltungsleiter einer Kommune.
Das Autorenteam setzt sich zusammen aus Verwaltungsjuristen, 
Rechtsanwälten und einem Physiker. Das breite Themenspekt-
rum reicht u.a. von Abgrenzungsvereinbarung, über Bilderklau 
im Internet, Datensicherung, EVB-IT, Facebook, Informations-
freiheitsgesetze, Soziale Netzwerke, Vergabe öffentlicher Auf-
träge bis zu Zweckübertragungsregel. Die Artikel wurden aktuali-
siert und neu Begriffe wie „Drohnen“, „E-Justice“ und 
„IT-Sicherheitsgesetz“ aufgenommen. 
Die einzelnen Artikel sind übersichtlich gegliedert, angereichert 
mit Beispielen und Mustern. Tipps, Warnhinweise und wichtige 
Informationen sowie Checklisten werden durch Piktogramme 
hervorgehoben. 

Gehrlein, Markus: Grundwissen Arzthaftungsrecht. –  
2. Aufl. – München: Beck, 2015. XVIII, 173 S.  
ISBN 978-3-406-67969-8; € 35.–

Das Arzthaftungsrecht kennt eine Vielzahl materiellrechtlicher 
und verfahrensrechtlicher Besonderheiten. Die Materie stellte 
über viele Jahrzehnte reines Richterrecht dar, das erst durch 
das Patientenrechtegesetz im Rahmen der §§ 630 – 630h BGB 
kodifiziert wurde.
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